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1 Beschreibung des Vorhabens 


1.1 Aufgaben- und Problemstellung 
Anlass 
 


Auf der Strecke 4000 Mannheim-Basel-Konstanz wird in km 154,623 die Erneuerung der 
Eisenbahnüberführung (EÜ) über den Dorfbach bei Niederschopfheim erforderlich. Die letzte 
Brückeninspektion im Jahre 2013 hat ergeben, dass gegenwärtig fast alle Bauwerksteile in 
die Zustandskategorie 4 einzustufen sind. Daraus erfolgt die Erneuerung der Brücke. 


Ziel der Maßnahme ist die Gesamterneuerung des Bauwerks. Baubeginn soll gemäß Be-
trieblicher Aufgabenstellung (Stand 06/2014) im Februar 2021 sein, die Inbetriebnahme ist 
für November 2021 geplant.  


  


 


 
 Abbildung 1: Luftbild Untersuchungsgebiet, Lage EÜ (rot markiert) Quelle: http://www.railnav.ge-


opp.de 


 


 Gemäß BNatSchG ist die Darstellung der durch die Planung verursachten Eingriffe in das 
Landschaftsbild und den Naturhaushalt Aufgabe des Landschaftspflegerischen Fachbeitra-
ges. Nach dem Grundsatz des Verursacher- und Ausgleichsprinzips bei Eingriffen in Natur 
und Landschaft, der im Bundes- und Landesnaturschutzgesetz (§§ 13 bis 15 BNatSchG) 
geregelt ist, soll innerhalb eines Landschaftspflegerischen Fachbeitrags erfasst werden, ob: 


 vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen unterlassen oder Maßnahmen zur Schad-
minderung durchgeführt werden können,  


 unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können, 


 der Eingriff wegen fehlender Ausgleichsmöglichkeiten auf sonstige Weise auszugleichen 
ist. 


 


 


1.2 Aktuelle Situation 
Lage im Netz Die bestehende EÜ kreuzt den Dorfbach in Bahn-km 154,623 der DB-Strecke 4000 Mannheim 


– Basel – Konstanz. Der Betriebsbahnhof Niederschopfheim liegt ca. 100 m entfernt in Bahn-
km 154,520. Der Kreuzungswinkel zwischen dem Dorfbach und der Strecke 4000 beträgt ca. 
118,4 gon. Die Strecke ist im Bereich der EÜ zweigleisig und elektrifiziert. Im betroffenen Stre-
ckenabschnitt verkehren Personen- und Güterzüge.  


Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. 
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Östlich des Bahnstreckenabschnitts verläuft die Bundesstraße 3 (B 3), westlich ist die EÜ über 
einen Wirtschaftsweg erreichbar.  


Der betroffene Streckenabschnitt ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN)– Kon-
ventionell.  


 


Bestehende EÜ Die Strecke 4000, Mannheim – Basel – Konstanz überquert in Bahn-km 154,623 den Dorfbach.  


Die EÜ hat massive durchgehende Widerlager, die flach gegründet sind.  


Als Überbau sind zwei WiB-Überbauten mit eine Stützweite von ca. 4,70 m vorhanden.  


 


Oberbau Im betreffenden Streckenabschnitt liegen die Gleise im 35 cm dicken Schotterbett, mit Schienen 
UIC60 E2 auf Betonschwellen. Auf der EÜ befinden sich aufgrund der zu geringen Schotter-
stärke Holzschwellen.  


Die Regelschotterdicke gem. RiL 820 ist im Bauwerksbereich nicht vorhanden.  


 
Kabeltrassen Eine rechts der Strecke verlaufende Kabeltrasse führt ein Stichkabel und überquert ebenfalls 


mit etwa 2 m Abstand als eigenständige Konstruktion den Dorfbach.  


Weitere Kabel sind entweder erdverlegt (Telekommunikation) oder verlaufen in einem U-Kanal 
in einem Abstand von 8m zum Gleis. 


Im Bereich der Eisenbahnüberführung sind Telekommunikationsleitungen der Telekom AG vor-
handen. Leitungserhebungen im Jahr 2016 haben ergeben, dass die Telekomleitung in km 
154,61, die unter der EÜ und parallel zum Widerlager verläuft, nicht aktiv ist.  


Im Bereich der Eisenbahnüberführung liegt eine Gas-Hochdruckleitung der bnNETZE GmbH. 


 


Gleisanlagen  Die zwei Gleise der Strecke 4000 sind elektrifiziert. Die Schienen sind auf Holzschwellen bzw. 
Betonschwellen befestigt. Die Gleisanalagen befinden sich auf anstehender Geländehöhe. 
Streckenparameter (gemäß Gleisvermarkungsplan): 
- Längsneigung : 2,586 ‰ 
- Radius : r = ∞ 
- Überhöhung 


 


Straßen und 
Wege 


Östlich der EÜ verläuft die Bundesstraße 3 (B 3). Von der B 3 in Richtung EÜ führt die Bahn-
hofstraße. Sie verläuft dann nördlich anschließend parallel der Gleise. Südlich der Bahnhof-
straße zweigt die Gewerbestraße ab und quert den Dorfbach.  


Die Bahnhofstraße hat eine befahrbare Breite von ca. 5,00 m, ihre Oberfläche ist asphaltiert. 
Die Gewerbestraße hat eine befahrbare Breite von ca. 6,00 m, ihre Oberfläche ist auch asphal-
tiert.  


Westlich der EÜ und parallel der Gleise in Richtung Offenburg verläuft ein Wirtschaftsweg. Die-
ser ist unbefestigt und hat eine befahrbare Breite von ca. 4,00 m. Der Wirtschaftsweg dient als 
Anbindung zu den angrenzenden Ackerflächen. 


 


Gewässer Dorf-
bach 


Die EÜ überführt die Bahnstrecke über den Dorfbach. Der ca. 2 - 3 m breite Dorfbach weist 
keine besondere ökologische Bedeutung auf. Die Bachsohle weist ein erdig schlammiges 
Sohlsubstrat auf. Insbesondere östlich der Gleise ist der Bach stellenweise in Sohle und Ufer-
bereich befestigt. Die Uferbereiche fallen meist relativ steil in einer Höhe von ca. 2 m in den 
Bach ab.   


 


 


  







Vorhaben: EÜ Niederschopfheim; Strecke 4000, km 154,623                                                                       


Unterlage 13  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  


 


 3 


1.3 Geplantes Vorhaben 
Geplante EÜ 
 


Im Rahmen der Vorplanung wurden drei Konstruktionsvarianten untersucht. In der gewählten 
Variante wird der Halbrahmen auf der westlichen Seite der EÜ (bahnrechts) hergestellt und 
unter der HB eingeschoben. Der Halbrahmen wird flachgegründet. 
Die Stützweite des Rahmens beträgt ca. 6,80m, die Bauhöhe ca. 1,20 m. Um die erforderliche 
Abflussquerschnitt des Dorfbachs nicht einzuschränken, wird die Bachsohle im Bereich der Brü-
cke um ca. 15 cm abgesenkt und auf eine Länge von ca. 81 m in Unterlauf, um ein Gefälle von 
0,2%, angepasst. 
Das vorhandene Bauwerk wird vollständig rückgebaut. Die vorhandene Gleislage wird für die 
Erneuerung beibehalten. 
Auf dem Rahmen werden Kappen gemäß Ril 804.9030, M-RKP 1602 hergestellt. Die westliche 
Kappe (r.d.B) wird zusammen mit dem Rahmen seitlich hergestellt. Als Absturzsicherung auf 
der westlichen Kappe werden Füllstabgeländer gemäß Ril 804.9060 AGEL12 angeordnet. Die 
östliche Kappe (l.d.B) wird nachträglich als Fertigteil in der Endlage montiert. An der Kappe l.b.B 
werden Anschlüsse für die Lärmschutzwand angeordnet. 
 


 Das geplante Bauwerk weist folgende Systemmerkmale auf: 


Statisches System: Halbrahmen aus Stahlbeton; 
Flache Gründung 
Stützweiten Überbau: 6,50m 
Lichte Weite zwischen den Widerlagern: 6,00m 
Lichte Höhe: 0,90m 
Kreuzungswinkel: 118,49 gon 
Bahn-Km: 154,623 
Lastmodell gem. DIN EN 1991-1: LM 71 und SW/0 
(Klassifizierungsfaktor = 1,21) 


 


Kappen Die Kappe r.d.B. einschl. Geländer wird mit dem Rahmenriegel hergestellt und unter HB einge-
schoben. Die Kappe l.d.B. einschl. Geländer wird nach Einschub des Rahmenriegels herge-
stellt. Aufgrund des größeren Gleisachsenabstands befindet sich der Schotterbalken auf einem 
Abstand von mind. 50 cm vom Lichtraumprofil GC und somit nicht im Gefahrenbereich.  


Die Kappen auf die Flügelwände einschl. Geländer werden nach dem Einschub des Rahmen-
riegels hergestellt. 


 


Entwässerung Das anfallende Oberflächenwasser auf dem Überbau und im Hinterfüllbereich des Bauwerks 
wird durch Filtersteine und Grundrohre gefasst. Von den Grundrohren wird das Wasser durch 
in Widerlagerwände hindurch geführte Rohre (Ø 10 cm) direkt in die Vorflut des Baches einge-
leitet.  


 


Kolkschutz Als konstruktive Maßnahme zur Vermeidung von Eintiefungen in die Gewässersohle (Kolk) des 
Dorfbaches wird ein Kolkschutz im Brückenbereich hergestellt.  


Der Kolkschutz besteht in der Verlegung von großen Bachsteinen im Brückenbereich. 


Baugrube Aufgrund des über der Gründungssohle befindlichen Grundwasserstandes muss die Bauaus-
führung im Schutz einer wasserdichten Baugrube auf jeder Widerlagerseite erfolgen. Die Bau-
grubenwände werden mit abgedichteten Spundwandbohlen ausgeführt. Die Unterwasserbe-
tonsohle ist 1,00 m dick und wird zwischen den Spundwänden über die ganze Fläche ausge-
führt. Eine Verankerung der Unterwasserbetonsohle ist wegen niedrigen Bauwasserzustands 
nicht erforderlich. 
 
Der Dorfbach fließt bauzeitlich frei zwischen den inneren Spundwänden. Nach Herstellung der 
Brücke werden diese Spundwände im Bachbereich bis auf 20 cm unter der neuer Bachsohle 
abgebrannt und verbleiben im Untergrund. 
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Stützwände Die Aufweitung / Verengung des Durchflussquerschnitts wird durch die Herstellung von 
Stützwänden im Oberlauf / Unterlauf unter einem Winkel von ca. 15° mit der Anpassung an 
den Bestand des Dorfbachs durchgeführt. 
 


Gewässer Aufgrund der erweiterten lichten Weite der Brücke wird eine Sohleintiefung auf 82 cm lichte 
Höhe erforderlich. Bei der geplanten lichten Höhe von 90 cm resultiert eine Anpassung der 
Sohle mit einem Gefälle von 0,2% über 81 m im Unterlauf, sodass kein Aufstau im Unterlauf 
erfolgt.  
 


Stützwände Die Aufweitung / Verengung des Durchflussquerschnitts wird durch die Herstellung von Stütz-
wänden im Oberlauf / Unterlauf unter einem Winkel von ca. 15° und somit über ca. 4 m bei 
beidseitiger Aufweitung / Verengung durchgeführt.  


 


Oberbau Im betreffenden Streckenabschnitt liegen die Gleise im 35cm dicken Schotterbett, mit Schie-
nen UIC60 E2 auf Betonschwellen W14 K-60-B70. Auf der EÜ befinden sich aufgrund der zu 
geringen Schotterstärke Holzschwellen. Die Regelschotterdicke gem. RiL 820 ist im Bau-
werksbereich nicht vorhanden. 
 


BE-Flächen Für die Baustellenzufahrt, die Baustelleneinrichtung und die Brückenarbeiten ist die vorüberge-
hende Inanspruchnahme von DB-eigenen und bahnfremden Grundstücken erforderlich.  


Eine Baustelleneinrichtungsfläche liegt östlich der EÜ und ist als Hof- und Grünfläche ausge-
wiesen, die zurzeit zur Materiallagerung genutzt wird. Die beiden weiteren BE-Flächen liegen 
westlich der EÜ in einem Getreidefeld.  


 


Zu- und Abfahr-
ten 


Die Zu- und Abfahrt zur Eisenbahnüberführungsbaustelle und zur Baustelleneinrichtungsflä-
chen erfolgt über das öffentliche Straßennetz.  
Die Baustelleneinrichtungsfläche westlich der EÜ (bahnrechts) ist über die K 5332 von Nieder-
schopfheim zu erreichen. Von der K 5332 biegt ein asphaltierter, ca. 4,00 m breiter Wirtschafts-
weg ab, der zu Baustelle führt. In Richtung Offenburg verläuft der Wirtschaftsweg parallel zu 
der Bahnstrecke. 
Die Zufahrt zum südwestlichen Baugelände muss im Zuge der Baumaßnahme hergestellt wer-
den. Für die Zufahrt ist eine Verdolung des Dorfbachs mit 2 Rohren DN 1000 geplant, die als 
Baustraße überschüttet und ausgebaut wird. 
Die Baustelleneinrichtungsfläche östlich der EÜ (bahnlinks) ist über die Gewerbestraße zu er-
reichen.  
 


Bauzeiten Der Baubeginn ist Anfang des Jahres 2021 vorgesehen. Die Gesamtbauzeit beträgt ca. 10  Mo-
nate. 


Bauphasen Als erste Maßnahme müssen die Kabelverlegearbeiten östlich und westlich der Bahnanlage 
durchgeführt werden. 
 
Die Bauarbeiten erfolgen in folgenden Phasen: 
 


 Bauphase 1 : Vorarbeiten (ohne Sperrung) 
 Bauphase 2.1 : Herstellung Hilfsbrückengründung (Arbeiten in Sperrpause - ca. 15 


Std. eingleisige Sperrung je Gleis, davon 3 Std. Vollsperrung) 
 Bauphase 2.2 : Herstellung Hilfsbrücken (Arbeiten in Sperrpause - ca. 20 Std. einglei-


sige 
 Sperrung je Gleis, davon 3,5 Std. Vollsperrung) 
 Bauphase 3 : Erstellung Bauwerk (ohne Sperrung) 
 Bauphase 4 : Hinterfüllungsbereich / Hilfsbrücken ausbauen (Arbeiten in Sperrpause - 
 ca. 15 Std. eingleisige Sperrung je Gleis) 
 Bauphase 5 : Nacharbeiten 
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2 Wirkfaktoren des Vorhabens 


2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 
Gefährdung von 
Vegetationsbe-
ständen 


Während der Bauarbeiten kann es durch unsachgemäßen Umgang mit Maschinen oder Ge-
räten zu Schäden an benachbarten Vegetationsbeständen bzw. Nutzungen kommen. 


Durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können mögliche Schäden 
an benachbarten Biotopflächen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  


 


Gefährdung 
Grundwasser / 
Fließgewässer 


Während der Bauarbeiten kann es durch unsachgemäßen Umgang mit Maschinen, Geräten 
oder Hilfsstoffen zu Schadstoffbelastungen für den Bach und das Grundwasser (auch über 
Wirkpfad Boden) kommen. Durch sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 
und Einhaltung der gesetzlichen Vorsorge- und Schutzmaßnahmen können diese Gefahren 
vermieden werden. 


 


baubedingte  
Flächeninan-
spruchnahme  


Insgesamt ist durch die Baustelleneinrichtung, die Zuwegung, das erforderliche Baufeld im 
direkten Umfeld der EÜ sowie den Eingriff in die Bachsohle mit einer Flächeninanspruch-
nahme von 2.660 m² zu rechnen.  


Dabei sind in erster Linie Ruderalflächen (1.420 m²) betroffen. Weiterhin werden vorüberge-
hende Eingriffe in Ackerflächen (425 m²), uferbegleitende Hochstaudenflur (20 m²), den Dorf-
bach selbst (210 m²) sowie 2 Einzelbäume erforderlich.  


Die vorübergehende Inanspruchnahme von Straßen sowie Gleisflächen (ca. 585 m²) wird 
nicht als Eingriff beurteilt. 


Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung der vorübergehenden Flächeninanspruchnah-
men auf die vorhandenen Biotoptypen dar: 


 Tabelle 1: Durch die Baumaßnahme beanspruchte Biotope (Flächenangabe in m²) 


Betroffener Biotoptyp BE I BE II BE III 
Arbeits-
raum 


Eingriff 
Sohle Baustraße 


Querung 
Dorfbach 


 
 
Summe 


Dorfbach (12.10) - - - 80 120 - 10 
 
210 


Ruderalvegetation 
(35.60) 340 550 - 280 230 - 20 


 
1.420 


Acker (37.00) 250 - 160 10 - - 5 
 
425 


Gewässerbegleitende 
Hochstaudenflur 
(35.42) - - - 10 -  10 


 
 
20 


Straße (60.20) - - - - - 465 - 
 
465 


Gleise (60.30) - - - 120 - - - 
 
120 


Summe 590 550 160 500 350 465 45 
 
2.660 


 


  


Lärm- und 
Schadstoffemis-
sionen  


Die vorhabenbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen beschränken sich auf die Bauzeit. 
Diese beträgt voraussichtlich ca. 10 Monate.  


Aufgrund der Überlagerung durch die bestehenden Vorbelastungen (Bahnstrecke, Straßen) 
ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen durch Lärm auszugehen. 


Baubedingte Schadstoffemissionen durch Treibstoffe oder Schmiermittel sind durch Einhal-
tung der einschlägigen Vorschriften grundsätzlich zu vermeiden, so dass insgesamt nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu rechnen ist.  
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baubedingte Be-
unruhigung- und 
Zerschneidungs-
effekte  


Während der Bauzeit entstehen im Vorhabenbereich zusätzliche Beunruhigungseffekte 
durch den Baustellenbetrieb, die über die bereits vorhandenen Vorbelastungen durch den 
Bahnverkehr hinausgehen.  


Auswirkungen sind für die Reptilien, die Vögel sowie die aquatische Fauna zu erwarten. 


 


 


2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Flächenversie-
gelung / Flä-
cheninanspruch-
nahme 
 


Durch die Aufweitung des Bachs kommt es durch das geplante Vorhaben zu zusätzlichen 
Versiegelungen. Dabei werden ca. 15 m² bei der Konstruktion der Seitenwände neu versie-
gelt und in Anspruch genommen. Betroffen sind dabei Ruderalflächen. Demgegenüber ent-
stehen ökologische Vorteile durch die Aufweitung der von bisher von 3,71 m auf 6,0 m. Der 
durch die Konstruktion der Seitenwände entstehende geringfügige punktuelle Eingriff wird 
hierdurch ausgeglichen. Es entstehen somit keine zusätzlichen anlagebedingten Beeinträch-
tigungen.   


Weiterhin wird aufgrund der erweiterten lichten Weite der Brücke eine Sohleintiefung auf 82 
cm lichte Höhe erforderlich. Bei der geplanten lichten Höhe von 90 cm resultiert eine Anpas-
sung der Sohle mit einem Gefälle von 0,2% über 81 m im Unterlauf, sodass kein Aufstau im 
Unterlauf erfolgt.  


 


Zerschneidungs-
wirkungen 


Durch die Aufweitung des Baches ist nicht von zusätzlichen anlagebedingten Zerschnei-
dungs- oder Barrierewirkungen auszugehen. 


Die vorhandene Wegverbindung ist nach Abschluss der Arbeiten wieder wie ursprünglich 
nutzbar, so dass diesbezüglich keine nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  


Insgesamt ergeben sich somit keine zusätzlichen anlagebedingten Zerschneidungswirkun-
gen.  


 


 


2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Lärmemissionen 
und  
Erschütterungen 


Zusätzliche betriebsbedingte Auswirkungen sind durch die geplanten Baumaßnahmen nicht 
gegeben, da nicht mit einer Erhöhung der Verkehrsbelastung auf der Bahnlinie zu rechnen 
ist.  


Auf eine weitere Untersuchung der betriebsbedingten Beeinträchtigungen kann somit ver-
zichtet werden. 
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3 Bestandserfassung und -bewertung 


3.1 Abgrenzung des Untersuchungsumfangs 
Vorbemerkung Der Inhalt des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags LFB beschränkt sich gemäß den Vor-


gaben des Naturschutzgesetzes auf die Untersuchung des Naturhaushalts (Schutzgüter 
Flora/Fauna, Boden, Wasser und Klima/Luft) sowie des Landschaftsbilds. Die Schutzgüter 
Mensch sowie Kultur- und Sachgüter sind nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchun-
gen.  


Die zu erneuernde EÜ über den Dorfbach liegt am westlichen Ortsrand von Niederschopf-
heim. Die Bahnlinie 4000 stellt in Niederschopfheim die westliche Siedlungsbegrenzung dar. 
Zwischen der in 100-250 m parallel auf der Ostseite der Bahnlinie verlaufenden Bundes-
straße 3 und der Bahnlinie liegen die gewerblichen Bauflächen von Niederschopfheim. Das 
nächst gelegene Gebäude befindet sich ca. 20 m von der EÜ entfernt. 


Mögliche Auswirkungen auf den Schutzgut Mensch (z.B. in Form von Belastungen während 
der Bauzeit) sind deshalb nicht zu erwarten. 


Denkmalgeschütze Flächen, Bau- oder Bodendenkmale sind entsprechend der vorliegen-
den Daten im Plangebiet nicht vorhanden. 


 


 


3.2 Allgemeine Beschreibung 
Naturraum Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Naturraums 211 „Lahr-Emmendinger Vorberge“ 


innerhalb der Großlandschaft  „Mittleres Oberrhein-Tiefland“ (21).  
Die Lahr-Emmendinger-Vorberge bilden zusammen mit den sich nördlich anschließenden 
Ortenau-Bühler-Vorbergen die westliche Begrenzung des Schwarzwaldes zur Ober-
rheinebene. Die Vorgebirgszone wird von den Flusstälern des Schwarzwaldes in einzelne 
Abschnitte gegliedert. Die steilen Bruchkanten des Muschelkalks, des Mittleren Juras und 
des Tertiär sind zumeist stark lössbedeckt, wodurch eine sanft gewellte Oberflächenform 
vorherrscht. Vorwiegend im westlichen Abschnitt ist die von 200 m bis 300 m ü. NN liegende 
Hügellandschaft kulturlandschaftlich geprägt. Auffällig sind die vielen Hohlwege und Tro-
ckentälchen und der sehr geringe Waldanteil (Quelle: BfN.de). 


 


Nutzungen Durch die sehr fruchtbaren und kalkhaltigen Böden dominiert die landwirtschaftliche Nutzung 
in dieser Landschaft. Besonders im Süden wird großflächig Weinanbau betrieben, im Norden 
tritt der Obstbau hinzu. Forstwirtschaftliche Bereiche gibt es nur wenige (Quelle: BfN.de). 


 


Landschaftsbild Die Nachfrage als Naherholungsgebiet ist hoch. Die Lahr-Emmendinger-Vorberge sind im 
Wesentlichen als Kulturlandschaft geprägt. Allerdings kommt der Landschaft besonders an 
Standorten von Trockenbiotopen eine naturschutzfachliche Bedeutung zu. Besonders die 
Magerrasengesellschaften und die Weinberglebensräume bieten Rückzugsgebiete für be-
drohte Arten. Die bislang einzigen und kleinräumigen Naturschutzgebiete sind "Saure Mat-
ten" und "Steinbruch Ehrleshalden" (Quelle: BfN.de). 


 


Regionalplan 
Südlicher Ober-
rhein 


Im Regionalplan Südlicher Oberrhein überlagern sich im Bereich der zu erneuernden EÜ 
Ausweisungen als Regionaler Grünzug und Vorranggebiete für die Sicherung von Wasser-
vorkommen.  


Die geplante Erneuerung der EÜ steht den Ausweisungen nicht entgegen, da die Funktionen 
der Vorrangflächen (Erhalt der ökologischen Funktionen, Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen usw.) durch die geplante Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden. 
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Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalplan Südlicher Oberrhein und Lage der Baustelle 


 


Flächennut-
zungsplan VVG 
Offenburg 


Im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Offenburg ist im Vorhabenbereich ne-
ben der Ausweisung der Verkehrsflächen (Bahn und Straße) auf der Ostseite der Bahnlinie ein 
bestehendes Gewerbegebiet ausgewiesen. Auch auf der Westseite der Bahnlinie befindet sich 
eine allerdings kleinflächigere gewerbliche Baufläche. 


Das geplante Vorhaben steht den Ausweisungen im Flächennutzungsplan nicht entgegen, da 
es nicht in die vorhandenen Nutzungen eingreift bzw. diese beeinträchtigt. 


 


 


 


 


 


Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan und Lage der Baustelle 


 
 


3.3 Schutzgebiete  
3.3.1 Natura 2000 
FFH-Gebiet Der Vorhabenbereich liegt außerhalb von FFH-Gebieten. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 


befindet sich in ca. 800 m Entfernung westlich der zu erneuernden EÜ (FFH-Gebiet 7513-
341 Untere Schutter und Unditz). 


Aufgrund der Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen des Vorhabens in die Schutz- 
und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ausgeschlossen werden. Die Durchführung einer 
FFH-Vorprüfung wird nicht erforderlich. 
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Abbildung 4: Abgrenzung des FFH-Gebiets und Lage der Baustelle 


 


Vogelschutzge-
biet (VSG) 


Im Vorhabenbereich befinden sich keine ausgewiesenen Vogelschutzgebiete. In knapp 400 
m Entfernung verlaufen westlich der zu erneuernden EÜ die Grenzen des Vogelschutzge-
biets Nr. 7513-441 (Kinzig-Schutter-Niederung). 


Aufgrund der Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen des Vorhabens in die Schutz- 
und Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes ausgeschlossen werden.  


 
 


 


 


 


Abbildung 5: Abgrenzung des Vogelschutzgebiets und Lage der Baustelle 
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3.3.2 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark 
Naturschutzge-
biet (NSG) 


Im Plangebiet befinden sich keine ausgewiesenen Naturschutzschutzgebiete. Das nächstge-
legene NSG befindet sich in ca. 2 km Entfernung nordwestlich des Vorhabenbereichs (NSG 
„Langwald“). 


Aufgrund der Entfernung zwischen Vorhabenbereich und NSG können vorhabenbedingte Be-
einträchtigungen in die Schutzziele des NSG ausgeschlossen werden. 


 


Landschafts-
schutzgebiet 
(LSG) 


Im Plangebiet befinden sich keine ausgewiesenen Landschaftsschutzschutzgebiete. Das 
nächstgelegene LSG liegt in über 6 km Entfernung südlich der zu erneuernden EÜ bei Lahr 
(LSG „Schutterlindenberg“). 


Aufgrund der Entfernung zwischen Vorhabenbereich und LSG können vorhabenbedingte Be-
einträchtigungen in dessen Schutzziele ausgeschlossen werden. 


 


Naturpark 
 


Das geplante Vorhaben liegt außerhalb von Grenzen eines Naturparks. Der Naturpark 
Schwarzwald Mitte/Nord ist knapp 1 km entfernt. 


Mögliche Beeinträchtigungen in die Schutzziele der beiden Naturparks können somit ausge-
schlossen werden.  


 


 


3.3.3 Gesetzlich geschützte Biotopflächen 
§ 30 BNatSchG 
Biotope 


Im Bereich der EÜ liegen keine nach § 30 BNatSchG geschützte Biotopfläche. In etwa 300 
m Entfernung sind mehrere Feldgehölz-Gruppen als geschützte Biotopflächen ausgewiesen. 


 


 


 


Abbildung 6: Abgrenzung geschützter Biotopflächen und Lage der Baustelle 
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3.4 Besonders und streng geschützte Tiere 
Vorbemerkung Gemäß § 44 BNatSchG sind die durch das Vorhaben betroffenen besonders oder streng ge-


schützten Arten zu erfassen und deren mögliche Beeinträchtigungen darzustellen. 


Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange wurden faunistische Untersuchungen durch-
geführt. Dazu wurden im Frühjahr 2017 faunistische Erhebungen vorgenommen und ein Ar-
tenschutzrechtliches Gutachten verfasst1.  


Aus dem Gutachten zitierte Textpassagen sind im Folgenden kursiv wiedergegeben. 


Artenschutz-
rechtliche Prü-
fung 


Die artenschutzrechtliche Prüfung dient dazu, die Auswirkungen der geplanten EÜ-
Erneuerung im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG Abs. 1-3 in Zusam-
menhang mit Abs. 5. zu untersuchen und zu beurteilen.  


Dies bedeutet konkret: 


§ 44  (1) 1 (Tötungsverbot): „Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 


§ 44  (1) 2 (Störungsverbot): „Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten
und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ 


§ 44  (1) 3 (Schädigungsverbot): „Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören.“ 


Reptilien In einem Zeitraum zwischen Ende März und Ende Juni wurde unter Berücksichtigung der ta-
geszeitlichen Hauptaktivitätsphasen und bei günstiger Witterung der Vorhabenbereich im 
Rahmen von vier Begehungen auf Reptilienvorkommen untersucht. 


Bei allen vier Untersuchungstagen konnten im Untersuchungsgebiet Mauereidechsen nach-
gewiesen werden. Mit 29 Individuen wurden am 09.06.2017 die meisten Mauereidechsen im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 


Die Gleisrandbereiche sind innerhalb des Untersuchungsgebietes flächendeckend von Mau-
ereidechsen besiedelt. Auch auf dem Bauwerk selbst wurden mehrfach Mauereidechsen fest-
gestellt. 


Vereinzelte größere Steine, Erdlöcher und Spalten im Bahndamm sowie der Gleisschotter 
bieten günstige Rückzugsräume/Versteckplätze bei Gefahr. Durch lockeres Erdsubstrat im 
Gleisrandbereich sind geeignete Eiablageplätze verfügbar. Die Ruderalflora am Bahnkörper 
bietet genügend Insekten (v.a. Heuschrecken), die eine wichtige Nahrungsgrundlage bilden. 
Einige der vielen Erdlöcher/Spalten im Bahndamm werden mutmaßlich als Überwinterungs-
plätze bzw. Schlupflöcher/Schlafplätze genutzt. 


Bei dem Vorkommen im Untersuchungsgebiet handelt es sich nur um einen kleinen Teil einer 
wesentlich größeren Gesamtpopulation entlang der Bahnstrecke 4000 im Bereich Nieder-
schopfheim. Die Bahntrasse bietet in diesem Bereich durchgehend günstige Habitatvoraus-
setzungen für Mauereidechsen. 


1 vgl.: Unterlage Nr. 16
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Abbildung 7: Fundpunkte Mauereidechsen (gelb: 09.06.2017) 
 


 


 


Abbildung 8: Männliche Mauereidechse sonnt sich auf dem Brückenbauwerk  
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Vögel Im Zeitraum zwischen Ende März und Ende Juni 2017 wurden 4 Begehungen zur Vogelkar-
tierung durchgeführt. Während der Begehungen konnten im Untersuchungsgebiet 22 Vogel-
arten festgestellt werden. Von den 22 nachgewiesenen Arten sind 17 Arten als Brutvögel im 
nahen und weiteren Umfeld um den Eingriffsbereich zu werten.  


Es handelt sich im (erweiterten) UG vor allem um relativ typische Arten der Siedlungen die in 
derartigen Niststrukturen häufig zu finden sind (z.B. Amsel, Blaumeise, Mönchsgrasmücke… 
weitere Arten siehe Tab. 2).  


Dabei bieten hier vor allem die Gehölze entlang des Dorfbaches sowie die Gartenanlagen 
günstige Brutplätze für Frei-, Nischen- und z.T. Höhlenbrüter. Die grasreichen Gleisrandberei-
che und die Ruderalvegetation auf den künftigen BE-Flächen werden von den ansässigen 
Brutvögeln regelmäßig als Nahrungshabitat genutzt.  


Innerhalb der Gärten südöstlich des Vorhabenbereiches brütet mit dem Haussperling eine Art, 
die auf der Roten Liste für Deutschland und Baden-Württemberg jeweils auf der Vorwarnliste 
geführt wird. Vom Haussperling wurden in diesem Bereich mindestens acht Brutpaare nach-
gewiesen. 


Ein Hausrotschwanz nutzt eine Nische innerhalb der Lagerhalle als Brutplatz. 


Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Mauersegler nutzen den Luftraum regelmäßig zur Insek-
tenjagd. Ihre Brutstätten befinden sich an den umliegenden Gebäuden. 


Tabelle 2: Im UG nachgewiesene Vogelarten 
Nr.  deutscher   wissenschaftlicher  Sta- RL   RL   § 7 BNatSchG  EVR 


 Name   Name tus  D   BW  Abs. 13 u. 14   An. I  


1 Amsel Turdus merula B * * besonders geschützt * 
2 Bachstelze Motacilla alba B * * besonders geschützt * 
3 Blaumeise Parus caeruleus B * * besonders geschützt * 
4 Buchfink Fringilla coelebs B * * besonders geschützt * 
5 Elster Pica N * * besonders geschützt * 
6 Grauschnäpper Muscicapa striata B V * besonders geschützt
7 Grünfink Carduelis chloris B * * besonders geschützt * 
8 Haussperling Passer domesticus B V V besonders geschützt * 
9 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros B * * besonders geschützt * 


10 Heckenbraunelle Prunella modularis B * * besonders geschützt * 
11 Kohlmeise Parus major B * * besonders geschützt * 
12 Mauersegler Apus N * * besonders geschützt * 
13 Mehlschwalbe Delichon urbicum N V 3 besonders geschützt * 
14 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B * * besonders geschützt * 
15 Rabenkrähe Corvus corone N * * besonders geschützt * 
16 Rauchschwalbe Hirundo rustica N V 3 besonders geschützt * 
17 Ringeltaube Columba palumbus B * * besonders geschützt * 
18 Rotkehlchen Erithacus rubecula B * * besonders geschützt * 
19 Singdrossel Turdus philomelos B * * besonders geschützt * 
20 Stieglitz Carduelis B * * besonders geschützt * 
21 Zaunkönig 


 


Troglodytes B * * besonders geschützt * 
22 Zilpzalp Phylloscopus collybita B * * besonders geschützt * 


Status: B = Brutvogel, N = Nahrungsgast  
Rote Liste: Rote Liste:* = momentan nicht gefährdet, D = Datengrundlage defizitär, V = Arten der Vorwarnliste,3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = 
vom Aussterben bedroht, 0 = ausgestorben oder verschollen 
Europäische Vogelschutz-Richtlinie (EVR): RICHTLINIE 2009/174/EG des Europäischen        
Parlaments und des Rates vom 30.November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. Aufgeführt ist Anhang I. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 1.März 2010:
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Aquatische   
Fauna 


Die Daten zur aquatischen Fauna wurden einer früheren Fischbestandsuntersuchung vom 
Regierungspräsidium Freiburg entnommen.2 


Hierdurch sind Vorkommen von Gründling (Gobio gobio), Bachschmerle (Barbatula barba-
tula), Döbel (Leuciscus cephalus), Hasel (Leuciscus leuciscus) und Bitterling im Niederschopf-
heimer Dorfbach bekannt. Der Bitterling ist ein Hinweis auf das Vorkommen von Großmu-
scheln. Allerdings handelt es sich um ein nachgewiesenes Einzelexemplar. Großmuschelvor-
kommen (Kleine Flußmuschel - Unio crassus) sind aus der Schutter bekannt, in die der Dorf-
bach ca. 2,6 km unterstrom der EÜ mündet. 


 


 


3.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere 
Tatsächlich vor-
kommende Bio-
toptypen  


Die nachfolgend beschriebenen Biotoptypen wurden im Juni 2017 im Gelände erhoben. Die 
Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben und sind in den Bestandsplänen entsprechend 
dokumentiert.  


Die Zuordnung der Bewertungsstufe erfolgt in Anlehnung an das HdUVP sowie auf der Grund-
lage des neunstufigen Bewertungssystems nach Kaule3. 


 


Gewässer 
12.30 ausgebauter 
Bachabschnitt 


 


Der ca. 2 - 3 m breite Dorfbach weist keine besondere ökologische Bedeutung auf. Die Bachsohle 
besteht aus einem erdig schlammigen Sohlsubstrat. Insbesondere östlich der Gleise ist der Bach stel-
lenweise in Sohle und Uferbereich befestigt. Die Uferbereiche fallen meist relativ steil in einer Höhe 
von ca. 2 m in den Bach ab.   


Uferbegleitend finden sich überwiegend feuchte Hochstaudenfluren. Bestandbildend ist neben Echtem 
Baldrian und Blutweiderich, Echtes Mädesüß. Stellenweise sind die Uferbereiche dicht mit Brennnessel 
bewachsen, stellenweise kommen kleine Weiden dazwischen auf. Östlich der Gleise stehen vereinzelt 
Gehölze wie Holunder, Cornell-Kirsche und einer Tanne am Uferrand.  


 


Schutzstatus:       keiner 


Bewertung  Kaule:  Wertstufe:   5 


  HdUVP   Wertstufe:  mittel  


 


 


 


Abbildung 9: Bachabschnitt westlich der EÜ 


                                                      
2  Antwort auf Anfrage per mail von Herrn Felix Künemund, RP Freiburg, Ref. 33 – Staatliche Fischereiaufsicht, 29.06.2017.   


3 Kaule, G. (1991): Arten- und Biotopschutz 
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Abbildung 10: Bachabschnitt östlich der EÜ 


 


Gehölzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen 
35.42 gewässerbe-
gleitende Hoch-
staudenflur 


Westlich der EÜ hat sich am Südufer eine Gewässerbegleitende Hochstaudenflur etabliert. Bestands-
bildend sind hier neben Schmalblättrigem Weideröschen und Echtem Baldrian, Echtes Mädesüß.  


 


Schutzstatus:     keiner 


Bewertung  Kaule:  Wertstufe:   5 


  HdUVP   Wertstufe:  mittel  


 


35.60 Ruderalvege-
tation 


In den Seitenbereichen der Gleise hat sich bahnparallel Ruderalvegetation ausgebildet. Der Saum be-
sitzt eine Breite von 1-2 m und setzt sich aus Arten wie Kanadischer Goldrute, Brom- und Kratzbeere, 
Wiesen-Labkraut, Echtem Dost, Distel, Einjährigem Berufkraut, Fuchs-Greiskraut, Schafgarbe, stellen-
weise Klatschmohn, Echter Zaunwinde, Beifuß sowie Wilder Möhre und Robinien-Schößlingen zusam-
men.    


Auf den Uferbereichen hat sich ebenfalls Ruderalvegetation entwickelt. Stellenweise ist diese mit Domi-
nanzbeständen von Brennnessel sowie Indischem Springkraut nitrophytisch geprägt. Zudem haben sich 
typische Feuchtezeiger wie Echtes Mädesüß, Blutweiderich und Echter Baldrian im Uferbereich etab-
liert. Stellenweise finden sich Gehölze wie Holunder, Cornell-Kirsche und Tanne im Uferbereich des 
Dorfbachs.   


Westlich der Gleise hat sich im nördlichen Getreidefeld ein Bereich aus Ruderalvegetation entwickelt. 
Der Bereich wird von ca. 1 m hohen Hochstauden geprägt. Die Vegetation setzt sich u.a. aus Einjähri-
gem Berufkraut, Sauerampfer, Kamille, Disteln, Zaunwinde, Beifuß, Gewöhnlichem Hirtentäschel, ver-
schiedenen Gräsern, Klatsch-Mohn und Schafgarbe zusammen.  


Nördlich des Dorfbachs findet sich auf der östlichen Gleisseite auf dem Firmengelände ein Bereich, der 
sehr lückig mit Ruderalvegetation bewachsen ist. Auf dem lehmigen Boden haben sich Arten wie Kana-
dische Goldrute, Hopfen-Klee, Wiesen-Fuchsschwanz, Fingerkraut, Breit-Wegerich und Acker-Senf 
etabliert. Vereinzelt finden sich Wilde Möhre, Labkraut und Klee. In der Mitte dieses Bereichs steht ein 
Bauwagen.  


Südwestlich der Gleise findet sich bahnparallel eine Fläche mit Gehölzsukzessionen sowie vereinzelt 
Ruderalvegetation, die Fläche wurde im Rahmen einer Baumaßnahme als Baustraße genutzt. Sie war 
zum Zeitpunkt der Kartierung relativ spärlich bewachsen.  


 


Schutzstatus:       keiner 


Bewertung  Kaule:  Wertstufe: 3 


  HdUVP:   Wertstufe: gering  
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Abbildung 11: Ruderalvegetation im Seitenbereich der Bahngleise (nordwestlich der EÜ)  


 


37.00 Äcker, Son-
derkulturen und 
Feldgärten  


Westlich der Gleise befinden sich südlich sowie nördlich des Dorfbachs Getreidefelder. Im nördlichen 
Getreidefeld (BE-Fläche I) befindet sich ein Bereich, in dem sich Ruderalvegetation entwickelt hat.  


Die Äcker werden im Randbereich von Ruderalvegetation (siehe 35.60) gesäumt.  


 


Schutzstatus:       keiner 


Bewertung  Kaule:  Wertstufe: 3 


  HdUVP:   Wertstufe: gering  


 


 


 


Abbildung 12: BE-Fläche I mit Getreidefeld und Ruderalvegetation  


 


Gehölzbestände und Gebüsche 
45.00 Gehölze  Stellenweise kommen an den Uferbereichen kleine Weiden auf. Östlich der Gleise stehen vereinzelt 


Gehölze wie Holunder, Cornell-Kirsche und eine Tanne am Uferrand.  


 


Schutzstatus:   keiner 


Bewertung:  Kaule:  Wertstufe:  5 


  HdUVP   Wertstufe:  mittel 
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45.30 Einzelbaum Westlich der Gleise stehen Bäume in einem Abstand von 6 bis 10 m zueinander parallel zur Straße 
und zum Bach. Es handelt sich dabei um Robinien mit einer Höhe von 15-20 m und einem BHD von 
bis zu 30 cm. Dazwischen finden sich Robinienschößlinge. Die gehölzfreien Bereiche setzen sich aus 
Ruderalvegetation zusammen. Stellenweise sind diese stark nitrophytisch mit Großer Brennnessel be-
standen. Östlich der Gleise stehen im Uferbereich des Dorfbachs einzelne Walnussbäume.  


Im Bereich des Parkplatzes stehen ebenfalls einzelne Bäume. Neben Pappel sind dies gebietsfremde 
Baumarten.  


 


Schutzstatus:   keiner 


Bewertung:  Kaule:  Wertstufe:  5 


  HdUVP   Wertstufe:  mittel 


 
Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturflächen  
60.21  Völlig 
versiegelte Straße  
oder Platz 


Zwischen den beiden Getreidefeldern sowie östlich der Gleise verlaufen asphaltierte Straßen. 
Außerdem befindet sich im südöstlichen Umfeld des Untersuchungsgebiets ein Parkplatz, der ebenfalls 
versiegelt ist.  


 


Schutzstatus:   keiner 


Bewertung:  Kaule:  Wertstufe:  1 


  HdUVP   Wertstufe:  Defizitbereich 


 


60.30 


Gleisbereich 
 


Die geschotterte Fläche des Bahngleises weisen in Verbindung mit den davon ausgehenden 
Belastungen durch Lärm, Zerschneidung, Überhitzung und fehlenden Deckungsmöglichkeiten für 
Kleintiere überwiegend lebensfeindlichen Eigenschaften auf.  


 


Schutzstatus:  keiner 


Bewertung:  Kaule:   Wertstufe: 2         


  HdUVP   Wertstufe: geringwertige Fläche 


 


60.51 Blumenbeet 
oder Rabatte 


Im südöstlichen Randbereich des Plangebiets verlaufen im Bereich des Parkplatzes Rabatten, die 
zum Teil mit Gehölzen bepflanzt sind.  


 


Schutzstatus:   keiner 


Bewertung  Kaule:  Wertstufe: 3 


  HdUVP:   Wertstufe: gering  


 


60.61 Nutzgarten 


60.63 Mischtyp von 
Nutz- und Ziergar-
ten 


Südöstlich des Dorfbachs findet sich ein Nutzgarten sowie angrenzend zu einem Wohnhaus ein wei-
terer Garten.  


 


Schutzstatus:   keiner 


Bewertung  Kaule:  Wertstufe: 3 


  HdUVP:   Wertstufe: gering  
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3.6 Schutzgut Boden 
Böden  Entsprechend der Bodenkarte des Landesamts für Geologie und Bergbau Baden-Württem-


berg (LGRB) liegt das zu erneuernde Bauwerk im Bereich der Bodeneinheit „Kolluvium, 
meist kalkhaltig“. 


Die tiefgründigen Aueböden haben sich aus lössreichen holozänen Abschwemmmassen 
entwickelt und bilden in den Muldentälern um Offenburg regelmäßige Vorkommen. 


 


 


 
 


 


Abbildung 13: Auszug aus der Bodenkarte und Lage der Baustelle 


 


Bedeutung Die Bedeutung der vorliegenden Böden im Hinblick auf die Bodenfunktionen wird bei den 
Aueböden in ihrer Gesamtbewertung als hoch bis sehr hoch beurteilt (Quelle: Landesamt für 
Geologie und Bergbau).  


Die künstlichen Böden im Bereich der EÜ sind als gering zu beurteilen.  


Die Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen der vorliegenden Bodeneinheit ist der folgen-
den Tabelle zu entnehmen: 


 


 


 
 
Empfindlichkeit 


 


Die vorhabenbezogenen Wirkungen beschränken sich im Planfall auf die vorübergehenden 
baubedingten Flächeninanspruchnahmen. Sie sind mit einem zeitlich begrenzten Verlust der 
Bodenfunktionen verbunden. 


Die Empfindlichkeit gegenüber Flächenversiegelung ist für alle Flächen unabhängig von 
ihrer Bedeutung als hoch zu beurteilen. Gegenüber Bodenumlagerungen bzw. 
Verdichtungen ist die Empfindlichkeit als gering zu beurteilen bzw. nachhaltige 
Bodenverdichtungen können durch entsprechende Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen (Tiefenlockerung) auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
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3.7 Schutzgut Wasser 
Oberflächenge-
wässer  
 


Bei der zu erneuernden EÜ handelt es sich um das Querungsbauwerk des Dorfbachs unter 
der Bahnlinie. 


Der ca. 2 - 3 m breite Dorfbach besitzt keine besondere ökologische Bedeutung. Die Bach-
sohle weist ein erdig schlammiges Sohlsubstrat auf. Insbesondere östlich der Gleise ist der 
Bach stellenweise in Sohle und Uferbereich befestigt. Die Uferbereiche fallen meist relativ 
steil in einer Höhe von ca. 2 m in den Bach ab. Uferbegleitend finden sich überwiegend 
feuchte Hochstaudenfluren.   


Überschwemmungsflächen sind im Plangebiet nicht ausgewiesen, auch die Hochwasserri-
sikokarten weisen im Bereich der zu erneuernden EÜ keine Hochwassergefahren aus. 


 


Grundwasser 
 


Im Plangebiet bilden die Quartäre/Pliozäne Sande und Kiese im Oberrheingraben einen 
wichtigen Grundwasserleiter.  


Der Vorhabenbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten.  


In einer Entfernung von ca. 700 m befinden sich sowohl im Westen (WSG Neuried "Dund-
enheimer Wald") als auch im Osten (WSG Hohberg-Hofweier) und Süden (WSG Hohberg-
Niederschopfheim) ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete. 


Mögliche Beeinträchtigungen können aufgrund der Entfernung ausgeschlossen werden. Auf 
weitere Darstellung wird deshalb verzichtet. 


 


 


3.8 Schutzgut Klima/Luft 
Klimadaten Das Oberrheinische Tiefland und besonders die Vorbergzone ermöglichen den Anbau von 


Intensivkulturen, die an das Klima höhere Ansprüche stellen. In der Vorbergzone erhöht sich 
im Frühjahr die Temperatur im Gegensatz zu anderen Gebieten mit gleicher Höhenlage recht 
früh. Die unteren Hang- und Tallagen der Vorbergzone sind im Frühjahr und im Herbst auffal-
lend wärmer. Mit Jahresdurchschnittswerten von 9,2-9,5 °C, einer jährlichen Niederschlags-
menge von 900-980 l/m2 (in der freien Rheinebene dagegen nur 605-700 l/m2) und einer Son-
nenscheindauer von 1650-1700 Stunden im Jahr sind hier optimale Voraussetzungen für den 
Obst- und den Weinbau geschaffen.  


 


Gutachterliche 
Einschätzung 


Im Vorhabenbereich liegen keine klimatisch oder lufthygienisch bedeutenden Flächen. Lokal-
klimatisch relevant ist das südlich der EÜ liegende Waldgebiet Huchen sowie die wenigen 
Feldgehölze in der Landschaft, u.a. der Gehölzbestand entlang des Dorfbachs. 


Im Rahmen der Erneuerung der EÜ sind in geringem Umfang Gehölzbeseitigungen erforder-
lich. Dabei muss auf der Westseite Gehölz (Robinien) einer Baumreihe entfernt werden. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten werden die Gehölzverluste im Rahmen von Neupflanzungen wie-
der ersetzt bzw. die ursprünglichen Nutzungen wieder hergestellt, sodass vorhabenbedingte 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft ausgeschlossen werden können. 


 


 


3.9 Schutzgut Landschaft 
Landschaftsbild Das Plangebiet liegt am westlichen Siedlungsrand von Niederschopfheim. Die Bahnlinie bildet 


hier die Grenze des Gewerbegebietes. Auf der Ostseite der Bahn schließt die offene, landwirt-
schaftlich intensiv genutzte Landschaft der Offenburger Rheinebene an. 


Die Landschaft besitzt einen ausgeräumten Charakter, nur wenige Gehölze bilden land-
schaftsprägende Strukturen. Die Ufergehölze des Dorfbachs besitzen deshalb für das Land-
schaftsbild eine hohe Bedeutung. Innerhalb der Siedlungsflächen erfüllen die gehölzbestan-
denen Grünflächen wichtige ortsbildprägende Funktionen. 
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Im Rahmen der geplanten Baumaßnahme erfolgen geringfügig  Eingriffe in den vorhandenen 
Gehölzbestand entlang des Dorfbachs. Die zu beseitigenden Gehölze werden nach Abschluss 
der Bauarbeiten durch Neupflanzungen ersetzt.  


Es ist deshalb lediglich von geringen vorhabenbedingten Beeinträchtigungen für das Land-
schaftsbild auszugehen. 
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4 Ermittlung der Beeinträchtigungen 


4.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
Technische Maß-
nahmen 


Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Geräteeinsatz sowie 
umsichtige Baustellenorganisation auf das unvermeidliche Maß zu beschränken. 


Im Rahmen der Baustelleneinrichtung und Baustellenorganisation sind die folgenden Maß-
nahmen zu berücksichtigen.  


 Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauüberwachung, 


 Gehölzrückschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit von Oktober bis Ende Februar, 


 Schutz vor Beschädigung angrenzender Gehölze sowie der Gehölze im Eingriffsbe-
reich der Bachsohle durch Schutzzäune, 


 Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen innerhalb der 
BE-Flächen und des Arbeitsraumes zum Schutz der Gewässer und des Bodens, 


 sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor der 
Rückleitung in ein Gewässer über ein Absetzbecken vorzuklären. Es muss sicherge-
stellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) 
und sonstigen Fremdstoffen ist, 


 Rekultivierung der beanspruchten Arbeitsräume und BE-Flächen nach Beendigung 
der Baumaßnahme mit Verzicht auf Ansaat von Kräutermischungen im Bereich der 
Bahnböschung,  


 die für die Baumaßnahme entfernten Gehölze an der EÜ sind durch die Neupflanzung 
standortgerechter autochthoner Gehölze zu ersetzen,   


 naturnahe Wiederherstellung des beanspruchten Bachabschnitts. 


 


Artenschutz, 
zeitliche Erfor-
dernisse 


Im Hinblick auf den Artenschutz sind neben bauzeitlichen Einschränkungen auch Vorgaben 
für die bautechnische Umsetzung und den Bauablauf notwendig.  


 Die Rodung von Gehölze muss in der gesetzlich dafür zulässigen Zeit von Anfang Oktober 
bis Ende Februar erfolgen. Sollte dies aus bauterminlichen Gründen nicht möglich sein, 
müssen die Gehölzbestände vor der Rodung durch eine Fachkraft auf mögliche Brutvor-
kommen überprüft werden. Eine Rodung ist nur nach Freigabe durch die Fachkraft zuläs-
sig,  


 Vergrämung der Reptilien aus den Arbeitsräumen und BE-Flächen vor Beginn der Bau-
maßnahme (Anfang September 2020) durch Auslegen lichtundurchlässiger Folie und Ent-
fernung der Folie erst unmittelbar vor Baubeginn (frühestens Ende Oktober / spätestens 
Anfang Februar), 


 Herstellung von Ersatzlebensräumen für Mauereidechsen (Steinriegel mit Totholzhaufen 
und Sandlinsen) im räumlich-funktionalen Umfeld vor Beginn der Vergrämungsmaß-
nahme, 


 Abdeckung des Ersatzlebensraums vier Wochen vor Anlage des Steinriegels mit lichtun-
durchlässiger Folie, 


 Ausweisung der Ersatzlebensräume für Reptilien als Tabuzone,  


 Aufstellen von Schutzzäunen nach erfolgreicher Vergrämungsmaßnahme und vor Beginn 
der Baumaßnahme (bis spätestens Anfang Februar 2021), 


 Qualifizierte Fischbestandbergung per Elektrobefischung sowie Bergung der Großmu-
scheln unmittelbar vor der Verrohrung sowie den Arbeiten im Bachbett, 


 Bei der Einleitung von aus der Baugrube abgepumptem Wasser in den Dorfbach muss 
zum Schutz der Fischfauna z.B. über ein Absetzbecken vorgeklärt werden. Es muss si-
chergestellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) 
und sonstigen Fremdstoffen ist.  
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 Die erforderlichen Bauarbeiten im Gewässer, die zu verstärkten Eintrübungen führen kön-
nen oder mit sonstigen Arbeiten an der Gewässersohle verbunden sind, dürfen nicht in 
der Schonzeit der Frühjahrslaicher oder wenn Eier oder Jungfische im Kiesbett vorhanden 
sein können, durchgeführt werden. Die Baumaßnahmen müssen deshalb außerhalb der 
Laichzeit und somit in der Zeit vom 01. Juli bis 31. Oktober durchgeführt werden. 


 Für die Überschüttung der Betonrohre der Bachüberfahrt sowie der Wiederherstellung des 
Sohlsubstrats ist zum Schutz des Steinkrebses zur Vermeidung der Einschleppung der 
„Krebspest“ (Aphanomyces astacii) in das Gewässersystem nur Material aus einem Stein-
bruch zu verwenden.  


 Bei der Vertiefung der Bachsohle dürfen keine Eingriffe in das Wurzelwerk der Uferge-
hölze erfolgen. 


 


 


4.2 Unvermeidbare  Beeinträchtigungen 
Vorbemerkun-
gen 


Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG sind Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen oder der mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwassers, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.  


Ein Eingriff ist erheblich, wenn er erkennbar nachteilige Auswirkungen auf die einzelnen Fak-
toren des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes hat. Nachhaltig ist ein Eingriff, wenn 
die Beeinträchtigung einzelner Faktoren des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes 
nicht nur vorübergehend ist.  


 


Geplantes Vor-
haben 


Das Vorhaben ist mit baubedingten, d.h. vorübergehend auftretenden Beeinträchtigungen ver-
bunden. Es erfolgt eine vorübergehende Inanspruchnahme von überwiegend geringen bis 
mittleren Biotoptypen (Ruderalvegetation, Ackerfläche, gewässerbegleitende Hochstauden-
flur, Baumreihe, Gewässer). Die BE-Flächen sowie der Arbeitsraum werden nach Abschluss 
der Bauarbeiten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt. 


Da im Rahmen der Baumaßnahme Bereiche der alten EÜ entsiegelt und somit aufgewertet 
werden, wird die Neuversiegelung durch die Konstruktion der Seitenwände ausgeglichen. Zu-
dem führt die Aufweitung des Bachs zu einer Verbesserung des momentanen Zustands. Dem-
gegenüber erfolgen durch die erforderliche Absenkung des Bachbetts auf ca. 80 m Länge 
vorübergehende Eingriffe in die Gewässersohle. Durch eine ökologisch angepasste Umset-
zung der Baumaßnahme in Verbindung mit einer naturnahen Wiederherstellung des Bach-
betts können die Beeinträchtigungen auf ein geringes Maß reduziert werden. 


Durch das geplante Vorhaben ergeben sich keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen. Der 
bestehende Bahnbetrieb wird nicht verändert. Deshalb wird auf Ausführungen zu betriebsbe-
dingten Beeinträchtigungen verzichtet. 


 


 


4.3 Besonders und streng geschützte Arten  
Vorbemerkung Gemäß § 44 BNatSchG sind die durch das Vorhaben betroffenen besonders oder streng ge-


schützten Arten zu erfassen und deren mögliche Beeinträchtigungen darzustellen.  


Zur Erfassung der vorhandenen Tierarten wurde ein Artenschutz-Gutachten erstellt [1]. Im 
Gutachten wurden die für das Vorhaben und das Plangebiet relevanten Tierarten Vögel und 
Reptilien untersucht, die möglichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben bewertet und ge-
eignete Maßnahmen zu deren Vermeidung vorgeschlagen. 


Nachfolgend werden lediglich die gutachterlichen Zusammenfassungen zu den einzelnen Ar-
tengruppen aus dem Artenschutzgutachten dargestellt. Detaillierte Ausführungen sind dem 
Gutachten zu entnehmen. Direkt übernommen Textzitate aus dem Gutachten sind kursiv wie-
dergegeben. 
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4.3.1 Reptilien 
Auswirkungen Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch die Bauwerkserneuerung nicht, 


da keine Lebensräume versiegelt oder überbaut werden. 


Baubedingt entstehen jedoch Eingriffe in die Lebensräume der streng geschützten Mauerei-
dechse während und außerhalb ihrer Aktivitätsphasen. Vor allem betrifft dies die baulichen 
Eingriffe in die Zufluchtsbereiche/Versteckplätze der Mauereidechsen in den anliegenden 
Bahnböschungen. Die Mauereidechse ist nach BNatSchG streng geschützt und eine streng 
zu schützende Tierart der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL Anhang IV).  


Um das Auslösen der Verbotstatbestände zu vermeiden, müssen aufgrund der baubedingten 
Auswirkungen wichtige Reglementierungen (vorgezogene Ausgleichmaßnahmen, Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen) eingehalten werden, um die Tötung von Reptilien in 
ihren Quartieren zu verhindern und dauerhafte Schädigungen ihrer Lebensräume zu vermei-
den. 


  


Vermeidung und 
Minimierung  


Die wichtigste Vorgabe ist die Entwertung der betroffenen Mauereidechsen-Lebensräume, die 
sich mit den BE-Flächen bzw. den Arbeitsräumen um die Brücke überlagern sowie die Ver-
grämung der vorhandenen Tiere aus den beanspruchten Flächen.  


Anfang September 2020 müssen die Böschungsbereiche, respektive Arbeitsräume um die 
Widerlager sowie die Randbereiche der östlich gelegenen BE-Fläche flächendeckend mit Fo-
lie abgedeckt werden. Erfahrungsgemäß weichen die Reptilien wegen zunehmend ungünsti-
ger klimatischer Bedingungen unter den Folien in benachbarte Habitate aus. Somit können 
die Mauereidechsen aus dem künftigen Baustellenbereich vertrieben werden und sich in die 
vorher angelegten Ersatzbiotope im räumlich-funktionalen Umfeld bzw. in die nicht tangierten 
Lebensräume zurückziehen. Die Folie muss dabei bis mindestens Ende Oktober die zu ver-
grämenden Bereiche abdecken. Ende Oktober befinden sich die Mauereidechsen in ihren 
Überwinterungsquartieren in den nicht tangierten Lebensräumen. Somit wird sichergestellt, 
dass bis zum Baubeginn im Februar 2021 keine Tiere in den zukünftigen Baustellenbereich 
einwandern. 


Nach der Vergrämung muss bis spätestens Anfang Februar 2021 beidseitig entlang des Bahn-
dammes sowie südlich entlang der östlich gelegenen BE-Fläche ein von Reptilien nicht über-
windbarer Zaun aufgestellt werden, um eine Rückwanderung der Tiere in den Gefahrenbe-
reich zu vermeiden.  


Die vorher angelegten Ersatzbiotope im räumlich-funktionalen Umfeld sowie die nicht tangier-
ten angrenzenden Lebensräume sollten während der Bauzeit als Tabuzone ausgewiesen wer-
den. 


Die Tabuzone muss nach Angaben der umweltfachlichen Bauüberwachung vor der Baumaß-
nahme mit Flatterband o.ä. markiert werden. Das Befahren dieser Bereiche bzw. das Abladen 
von Baumaterial ist in diesen Bereichen unbedingt zu unterlassen. 
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Abbildung 14: Vergrämung (gelb), Flächen für CEF-Maßnahme (grün), Schutzzaun (rot) 


 


Vorgezogene 
Ausgleichsmaß-
nahmen/ CEF-
Maßnahme 


Um den Lebensraumverlust der Mauereidechsen durch die Eingriffe in die Gleisrandbereiche 
und die Ruderalfläche östlich der Bahntrasse auszugleichen, müssen vor Beginn der Bau-
maßnahme bzw. vor Beginn der Vergrämungsmaßnahmen Ersatzlebensräume (Steinriegel 
mit Totholzhaufen und Sandlinsen) im räumlich-funktionalen Umfeld hergestellt werden.  


Da der vorgesehene Bereich für die CEF-Maßnahmen ebenfalls von Mauereidechsen besie-
delt ist, muss der Bereich vier Wochen bevor der Steinriegel angelegt wird, mit lichtundurch-
lässiger Folie abgedeckt werden, um die Tiere vorübergehend aus diesem Bereich zu vergrä-
men. Erst unmittelbar vor Anlage der Ersatzlebensräume darf die Folie entfernt werden. 


Die Vergrämung darf nur in den Zeiträumen von Mitte März bis Mitte Mai und von Anfang 
September bis Ende Oktober beginnen. In dieser Zeit sind sowohl die Alt- als auch die Jung-
tiere ausreichend mobil, um sich aus den mit Folien abgedeckten Flächen zurückzuziehen. 
Die Eiablage ist noch nicht erfolgt, so dass auch keine Eiablagen geschädigt werden. Eine 
Schädigung im Winterquartier ist ebenfalls nicht zu befürchten. 


 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  


 


 


4.3.2 Vögel 
Auswirkungen   Im Plangebiet kommen 16 Brutvogelarten vor. Es handelt sich dabei weitgehend um typische 


und häufige Arten in Siedlungen. 


Aufgrund des festgelegten Bauzeitraums von Februar – November 2021 erfolgen akustische 
und visuelle Störungen der anliegenden Bereiche innerhalb der Brutzeit.  


Die Auswirkungen beschränken sich aber auf räumlich begrenzte und stark befristete, zusätz-
liche Störwirkungen an der Bahnlinie, die sich nicht nachhaltig auf den Erhaltungszustand der 
lokalen Vogelarten auswirken werden. 


Die Vögel werden die Baustelle während der baulichen Aktivitäten meiden. Ihnen stehen je-
doch während der Baumaßnahme genügend ähnlich strukturierte Ausweichhabitate in der un-
mittelbaren Umgebung zur Verfügung. 


Der Haussperling wird auf der Roten Liste für Deutschland und Baden-Württemberg geführt. 
Die Baumaßnahme ist jedoch für diese Vogelart als unerheblich einzustufen, da sich die Brut-
stätten innerhalb der Gartenanlagen südöstlich des Eingriffes befinden. In diese Bereiche wird 
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nicht eingegriffen. 


 


Vermeidung und 
Minimierung  


Um eine Verletzung der Verbotstatbestände zu vermeiden, muss die Rodung der Bäume, Ge-
hölze und Sträucher im Baustellenbereich in der dafür gesetzlich zulässigen Zeit von Anfang 
Oktober bis Ende Februar erfolgen.  


Rodungen sollten auf das allernötigste Maß beschränkt werden. Die Gebüsche sollten nach 
Möglichkeit nicht gerodet, sondern auf den Stock gesetzt werden. Dies ermöglicht nach Be-
endigung der Bauphase ein im Vergleich zu einer Neupflanzung schnelleres Wachstum. 


 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 


 


 


4.3.3 Aquatische Fauna 
Auswirkungen 
und Vermeidung 
/ Minimierung  


Aus fischereifachlicher Sicht bestehen keine Bedenken, wenn eine bauzeitliche Verrohrung 
unmittelbar nach einer qualifizierten Fischbestandsbergung per Elektrobefischung durchge-
führt wird. Der Elektrofischer sollte sich auch um die Bergung ggf. vorkommender Großmu-
scheln kümmern. 


Der Eingriff selbst sollte aus fischereifachlicher Sicht nicht im Winter erfolgen, da sich ein gro-
ßer Teil der aquatischen Fauna dann in der Winterruhe befindet und wenig mobil ist und somit 
schlecht geborgen werden kann. Ein Einbau im Spätherbst 2020 sollte daher bevorzugt wer-
den. Ggf. sind zu diesem Zeitpunkt auch die Abflussverhältnisse im Hinblick auf die Fischbe-
standsbergung und die Baumaßnahme günstiger. 


Vor Absenkung des Bachbetts müssen der Fischbestand sowie die Großmuscheln ebenfalls 
per Elektrobefischung geborgen werden.  


Die erforderlichen Bauarbeiten im Gewässer, die zu verstärkten Eintrübungen führen können 
oder mit sonstigen Arbeiten an der Gewässersohle verbunden sind, dürfen nicht in der Schon-
zeit der Frühjahrslaicher oder wenn Eier oder Jungfische im Kiesbett vorhanden sein können, 
durchgeführt werden. Die Baumaßnahmen müssen deshalb außerhalb der Laichzeit und so-
mit in der Zeit vom 01. Juli bis 31. Oktober durchgeführt werden. 


Bei der Einleitung von aus der Baugrube abgepumptem Wasser in den Dorfbach muss zudem 
zum Schutz der Fischfauna z.B. über ein Absetzbecken vorgeklärt werden. Es muss sicher-
gestellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) und 
sonstigen Fremdstoffen ist.  


Für die Überschüttung der Betonrohre der Bachüberfahrt sowie der Wiederherstellung des 
Sohlsubstrats ist zum Schutz des Steinkrebses zur Vermeidung der Einschleppung der 
„Krebspest“ (Aphanomyces astacii) in das Gewässersystem nur Material aus einem Stein-
bruch zu verwenden. 


Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 
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4.4 Schutzgut Pflanzen/Tiere 
4.4.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 
Flächen- und 
Funktionsverlust 


Für den erforderlichen Arbeitsraum, die Zuwegung, die BE-Flächen sowie den Eingriffsbereich 
in die Bachsohle werden insgesamt ca. 2.075 m² Biotopflächen mit mittlerer und geringer Be-
deutung für den Naturhaushalt vorübergehend beansprucht. Die Flächeninanspruchnahme 
setzt sich wie folgt zusammen: 


 


BE-Fläche 1 (nordwestlich):  


-250 m² Ackerfläche  


-340 m² Ruderalvegetation  


 


BE-Fläche 2 (östlich):  


- 550 m² Ruderalvegetation   


 


BE-Fläche 3 (südwestlich): 


-160 m² Ackerfläche  


 


Arbeitsraum:  


- 80 m² mäßig ausgebauter Bachabschnitt  


- 280 m² Ruderalvegetation  


- 10 m² Ackerfläche 


- 10 m² gewässerbegleitende Hochstaudenflur  


 


Eingriff in Bachsohle: 


- 230 m² Ruderalvegetation 


- 2 Einzelbäume     


 


Querung Dorfbach: 


-10 m² ausgebauter Bachabschnitt 


-20 m² Ruderalvegetation  


-5 m² Ackerfläche  


-10 m² gewässerbegleitende Hochstaudenflur 


 


Die Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahme wieder in ihren ursprünglichen  Zu-
stand zurückgeführt, so dass nur von geringen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflan-
zen/Tiere auszugehen ist. 


 


Gefahr von Schä-
den an Gehölzen 


Im nördlichen Uferbereich grenzen westlich der Bahngleise Gehölze sowie östlich einzelne 
Walnussbäume an das Plangebiet an. Auch südlich des Dorfbachs kommen vereinzelt Ge-
hölze vor.  


Aufgrund der Nähe zur Baustelle besteht die Gefahr von Beeinträchtigungen für diese Vege-
tationsbestände durch unsachgemäßen Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerung oder 
Befahren der Flächen.  
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Zum Schutz der vorhandenen Einzelbäume im Bereich der BE – Flächen sowie des Arbeits-
raums ist zum Schutz der vorhandenen Einzelbäume ein entsprechender Einzelstammschutz 
vorzusehen. 


 


Beeinträchtigun-
gen von Tieren 
durch Lärm, Er-
schütterung, Stö-
rung usw. 


Durch die Baumaßnahmen und Bautätigkeiten entstehen Beunruhigungseffekte für Reptilien, 
Vögel und Fische / Muscheln im unmittelbaren Baustellenbereich. Durch die zeitlich begrenzte 
Bauzeit sowie entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (Vergrämung der 
Reptilien vor Beginn der Baumaßnahme, Elektrobefischung etc.) können mögliche Beeinträch-
tigungen vermieden bzw. auf ein unerhebliches Maß reduziert werden.  


 


 


4.4.2 Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Flächen- und 
Funktionsverlust 


Da durch die Aufweitung der EÜ Teilbereiche entsiegelt und somit aufgewertet werden, kann 
die Neuversiegelung durch die Konstruktion der Seitenwände als ausgeglichen angesehen 
werden. Zudem führt die Aufweitung des Bachs zu einer Verbesserung des momentanen Zu-
stands. Somit entstehen keine zusätzlichen anlagebedingten Beeinträchtigungen.   


Demgegenüber erfolgen durch die erforderliche Absenkung des Bachbetts auf ca. 80 m Länge 
vorübergehende Eingriffe in die Gewässersohle. Durch eine ökologisch angepasste Umset-
zung der Baumaßnahme in Verbindung mit einer naturnahen Wiederherstellung des Bach-
betts können die Beeinträchtigungen auf ein geringes Maß reduziert werden. 


Betriebsbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Baumaßnahme ebenfalls nicht. 
Durch die Erneuerung bzw. Sanierung des Bauwerks ergeben sich keine Veränderungen im 
Hinblick auf die Verkehrsfrequenz, so dass eine Erhöhung der betriebsbedingten Lärm- und 
Schadstoffemissionen sowie Zerschneidungswirkungen ausgeschlossen werden kann. 


 


 


4.4.3 Konflikttabelle 
 


B1 


 


 


Baubedingte Gefährdung von benachbarten Vegetationsflächen  


Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr der Beschädigung von benachbarten Gehölzstrukturen, Einzel-
bäumen und Ruderalflächen durch unsachgemäßen Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerungen usw..  


Fläche: näheres Umfeld der BE-Fläche sowie des Baufelds  


 
 


B2 


 


 


Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen  


Durch die Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende Lebensraumverluste, Störwirkungen und Beunruhigungs-
effekte für die Reptilien-, Vogel- und die aquatische Fauna. 


Fläche: Arbeitsraum, BE-Fläche und nahes Umfeld 
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B3 


BO1 


W1 


 


 


Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsflächen / Nutzungen 
sowie der anstehenden Böden und des Schutzguts Wasser durch den Arbeitsraum, die BE-
Flächen und die Querung des Dorfbachs 


 


Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen BE-Flächen, den erforderlichen Arbeitsraum sowie 
der Querung über den Dorfbach kommt es zu temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Bio-
toptypen mit geringer und mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt.  


Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen geringe Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter Boden und Wasser. 


Fläche: 90 m² Bachabschnitt, 20 m² gewässerbegleitende Hochstaudenflur, 1.190 m² Ruderalvegetation, 425 m² 
Ackerfläche, 2 Einzelbäume   


 


 


B4 
BO2 


W2 


 


 


Gefahr der Schadstoffbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer sowie Beeinträch-
tigung der aquatischen Fauna 


Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Dorfbach, in das Grundwasser 
(auch über den Wirkpfad Boden), den Boden sowie Beeinträchtigung der Fischfauna durch unsachgemäßen 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Betankungsvorgängen, Rückleitung von Wasser aus der Baugrube 
und sonstige Unfälle.  


Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld 
B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) Bo = Boden W=Wasser 


 


 


4.5 Schutzgut Boden 
4.5.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 
Schadstoffein-
träge  


Während der Bauphase können durch Havarieren, unsachgemäßen Umgang mit Maschinen 
und Geräten oder während der Betankungsvorgänge Schadstoffeinträge in die vorhandenen 
Böden erfolgen.  


Bei Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften kann das Risiko im Hinblick auf die 
genannten Schadstoffeinträge weitestgehend minimiert werden, so dass nur im ungünstigsten 
Fall mit Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden zu rechnen ist.  


 


Flächen- und 
Funktionsverlust 


Im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen, der Querung des Dorfbachs und des Arbeits-
raums erfolgen bauzeitlich befristete Flächeninanspruchnahmen, die zu Beeinträchtigungen 
bzw. dem vorübergehenden Verlust der natürlichen Bodenfunktionen führen. Insgesamt be-
laufen sich die bauzeitlich beanspruchten Flächen auf ca. 2.310 m². Da hiervon ca. 585 m² auf 
bereits versiegelte oder teilversiegelte Flächen der Bahntrasse oder einer Straße entfallen, 
beschränken sich die relevanten Eingriffe für das Schutzgut Boden auf ca. 1.725 m². 


 


 Arbeitsraum  
Der Flächenbedarf der Eingriffsfläche inklusive des Arbeitsraums beläuft sich insgesamt auf 
ca. 500 m². Abzüglich der hier vorhandenen Gleisbereiche (120 m²) belaufen sich die Eingriffe 
für das Schutzgut Boden auf ca. 380 m².  
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BE-Flächen 
Der Flächenbedarf für die BE-Flächen beläuft sich insgesamt auf ca. 1.300 m².  


 


Querung Dorfbach 
Für die Querung des Dorfbachs werden insgesamt 45 m² in Anspruch genommen.  


Nach Abschluss der Arbeiten sind auf den beanspruchten Flächen eine Tiefenlockerung der 
Böden vorzunehmen, der seitlich gelagerte Mutterboden wieder aufzutragen und die vorher 
vorhandenen Vegetationsstrukturen wieder herzustellen. 


Da sich die Eingriffe auf die Bauzeit beschränken und die Flächen nach Abschluss der Bau-
maßnahmen rekultiviert werden, werden die Eingriffe nur als gering eingestuft. 


 


 


4.5.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Flächen- und 
Funktionsverlust 


Da im Rahmen der Baumaßnahme Bereiche der alten EÜ entsiegelt und somit aufgewertet 
werden, wird die Neuversiegelung durch die Konstruktion der Seitenwände ausgeglichen.  


Betriebsbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Baumaßnahme ebenfalls nicht. 
Durch die Erneuerung bzw. Sanierung des Bauwerks ergeben sich keine Veränderungen im 
Hinblick auf die Verkehrsfrequenz, so dass eine Erhöhung der betriebsbedingten Lärm- und 
Schadstoffemissionen sowie Zerschneidungswirkungen ausgeschlossen werden kann. 


 


 


4.5.3 Konflikttabelle 
 


B3 


BO1 


W1 


 


 


Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsflächen / Nutzungen 
sowie der anstehenden Böden und des Schutzguts Wasser durch den Arbeitsraum, die BE-
Flächen und die Querung des Dorfbachs 


 


Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen BE-Flächen, den erforderlichen Arbeitsraum sowie 
der Querung über den Dorfbach kommt es zu temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Bio-
toptypen mit geringer und mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt.  


Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen geringe Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter Boden und Wasser. 


Fläche: 90 m² Bachabschnitt, 20 m² gewässerbegleitende Hochstaudenflur, 1.190 m² Ruderalvegetation, 425 m² 
Ackerfläche, 2 Einzelbäume   


 
 


B4 
BO2 


W2 


 


 


Gefahr der Schadstoffbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer sowie Beein-
trächtigung der aquatischen Fauna 


Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Dorfbach, in das Grundwasser 
(auch über den Wirkpfad Boden), den Boden sowie Beeinträchtigung der Fischfauna durch unsachgemäßen 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Betankungsvorgängen, Rückleitung von Wasser aus der Baugrube 
und sonstige Unfälle.  


Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld 
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BO3 


W3 


 


 


Anlagebedingte Beeinträchtigung des Fließgewässers sowie des Bodens durch Absenkung der 
Bachsohle  


Um die erforderliche Durchflussmenge des Dorfbach im Rahmen der EÜ-Erneuerung sicherzustellen und einen 
Aufstau im Unterlauf zu verhindern, ist eine Sohleintiefung von ca. 12 cm unter der EÜ sowie damit einhergehend 
eine Anpassung des Sohlgefälles im Unterlauf über eine Strecke von 81 m erforderlich.  


Fläche: 120 m² Bachabschnitt / Bachsohle 
B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) Bo = Boden W = Wasser  


 


 


4.6 Schutzgut Wasser 
4.6.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigun-
gen durch 
Schadstoffbelas-
tung 


Im Rahmen der Bauarbeiten besteht die Gefahr (insbesondere unfallbedingt) der Schadstoff-
belastung des Dorfbachs. Durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen können diese Eingriffe 
jedoch vermieden werden. Dies gilt auch für eine mögliche Beeinträchtigung des Grundwas-
sers durch baubedingte Schadstoffe (auch über den Wirkpfad Boden). 


 


Lage des Bachs 
im Baufeld 


Der Bach liegt mit ca. 90 m² innerhalb des Baufelds und muss über die Bauzeit vorübergehend 
beansprucht werden. 


Die BE-Flächen und Arbeitsräume werden nach Abschluss der Baumaßnahme wieder in ihren 
ursprünglichen Zustand zurückgeführt. 


 


 


4.6.2 Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Flächen- und 
Funktionsverlust 


Da durch die Aufweitung des Brückenbauwerks Teilflächen im Bereiche der alten EÜ entsie-
gelt und somit aufgewertet werden, wird die Neuversiegelung durch die Konstruktion der Sei-
tenwände ausgeglichen. Zudem führt die Aufweitung des Bachs zu einer Verbesserung des 
momentanen Zustands. Somit entstehen keine zusätzlichen anlagebedingten Beeinträchti-
gungen.   


Bei der geplanten lichten Höhe von 90 cm resultiert eine Anpassung der Sohle mit einem 
Gefälle von 0,2% über 81 m im Unterlauf, sodass kein Aufstau im Unterlauf erfolgt. Durch eine 
ökologisch angepasste Umsetzung der Baumaßnahme in Verbindung mit einer naturnahen 
Wiederherstellung des Bachbetts können die Beeinträchtigungen auf ein geringes Maß redu-
ziert werden. 


Betriebsbedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Baumaßnahme nicht. Durch die Er-
neuerung bzw. Sanierung des Bauwerks ergeben sich keine Veränderungen im Hinblick auf 
die Verkehrsfrequenz, so dass eine Erhöhung der betriebsbedingten Lärm- und Schadstof-
femissionen sowie Zerschneidungswirkungen ausgeschlossen werden kann. 
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4.6.3 Konflikttabelle 
 


B3 


BO1 


W1 


 


 


Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsflächen / Nutzungen 
sowie der anstehenden Böden und des Schutzguts Wasser durch den Arbeitsraum, die BE-
Flächen und die Querung des Dorfbachs 


 


Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen BE-Flächen, den erforderlichen Arbeitsraum sowie 
der Querung über den Dorfbach kommt es zu temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Bio-
toptypen mit geringer und mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt.  


Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen geringe Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter Boden und Wasser. 


Fläche: 90 m² Bachabschnitt, 20 m² gewässerbegleitende Hochstaudenflur, 1.190 m² Ruderalvegetation, 425 m² 
Ackerfläche, 2 Einzelbäume   


 
 


B4 
BO2 


W2 


 


 


Gefahr der Schadstoffbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer sowie Beeinträch-
tigung der aquatischen Fauna 


Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Dorfbach, in das Grundwasser 
(auch über den Wirkpfad Boden), den Boden sowie Beeinträchtigung der Fischfauna durch unsachgemäßen 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Betankungsvorgängen, Rückleitung von Wasser aus der Baugrube 
und sonstige Unfälle.  


Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld 


 
 


BO3 


W3 


 


 


Anlagebedingte Beeinträchtigung des Fließgewässers sowie des Bodens durch Absenkung 
der Bachsohle  


Um die erforderliche Durchflussmenge des Dorfbach im Rahmen der EÜ-Erneuerung sicherzustellen und einen 
Aufstau im Unterlauf zu verhindern, ist eine Sohleintiefung von ca. 12 cm unter der EÜ sowie damit einhergehend 
eine Anpassung des Sohlgefälles im Unterlauf über eine Strecke von 81 m erforderlich.  


Fläche: 120 m² Bachabschnitt / Bachsohle 
B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) Bo = Boden W = Wasser  
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5 Maßnahmenkonzept 
Vorbemerkun-
gen 


Im Maßnahmenplan zum Landschaftspflegerischen Fachbeitrag werden die Einzelmaßnah-
men lagemäßig dargestellt. Für jede der dort aufgeführten Maßnahmen ist in der Anlage ein 
zugehöriges Maßnahmenformblatt enthalten. 


 


Vermeidungs-/ 
Minimierungs- 
und Wiederher-
stellungsmaß-
nahmen 


Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maßnahmen vorge-
sehen: 


 Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauüberwachung, 


 Schutz vor Beschädigung angrenzender Gehölze sowie der Gehölze im Eingriffsbe-
reich der Bachsohle durch Schutzzäune, 


 Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen (auch über 
Wirkpfad Boden) innerhalb der BE-Flächen und des Arbeitsraumes zum Schutz des 
Fließgewässers, des Grundwassers und der Böden,  


 Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen nicht in Gewässernähe, 


 Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor der 
Rückleitung in ein Gewässer über ein Absetzbecken vorzuklären. Es muss sicherge-
stellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen (mineralischen Feinbestandteilen) 
und sonstigen Fremdstoffen ist, 


 Rodung der Bäume, Gehölze und Sträucher im Baustellenbereich ausschließlich in 
der dafür gesetzlich zulässigen Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar, 


 Herstellung von Ersatzlebensräumen für Mauereidechsen (Steinriegel mit Totholz-
haufen und Sandlinsen) im räumlich-funktionalen Umfeld vor Beginn der Vergrä-
mungsmaßnahme,  


 Abdeckung des Ersatzlebensraums vier Wochen vor Anlage des Steinriegels mit licht-
undurchlässiger Folie,  


 Ausweisung der Ersatzlebensräume für Reptilien als Tabuzone,  


 Entwertung der Lebensräume und Vergrämung der Reptilien aus den Arbeitsräumen 
und BE-Flächen vor Beginn der Baumaßnahme (Anfang September 2020) durch Aus-
legen lichtundurchlässiger Folie und Entfernung der Folie erst unmittelbar vor Baube-
ginn (frühestens Ende Oktober), 


 Aufstellen von Schutzzäunen nach erfolgreicher Vergrämungsmaßnahme und vor Be-
ginn der Baumaßnahme (bis spätestens Anfang Februar 2021), 


 Qualifizierte Fischbestandbergung per Elektrobefischung sowie Bergung der Groß-
muscheln unmittelbar vor der Verrohrung sowie vor Eingriff in das Bachbett,  


 Einhaltung von zeitlichen Vorgaben bei Verrohrungsmaßnahmen sowie bei Eingriffen 
in das Bachbett 


 Rekultivierung der beanspruchten Arbeitsräume und BE-Flächen nach Beendigung 
der Baumaßnahme mit Verzicht auf Ansaat von Kräutermischungen im Bereich der 
Bahnböschung, 


 Im Bereich der Bahnböschung sind im Rahmen der Rekultivierung für Eidechsen 
kleinflächig ergänzende Strukturhabitate (z.B. Steinhaufen, Totholzbereiche etc.) zur 
Verfügung zu stellen. 


 Ersatz der für die Baumaßnahme entfernten Gehölze an der EÜ durch die Neupflan-
zung standortgerechter autochthoner Gehölze 


 Rekultivierung der Bachsohle durch Einbringen natürlichen Substrats etc.  


 


Umweltfachliche 
Bauüberwa-
chung  


Die fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist von einer 
umweltfachlichen Bauüberwachung sicherzustellen.  
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6 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
Vorbemerkung Nachfolgend werden die in der Konfliktanalyse festgestellten erheblichen Eingriffe den ge-


planten Maßnahmen gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang erfolgen für jedes 
Schutzgut eine verbal argumentative Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die Dar-
stellung der ggf. erforderlichen Ersatzmaßnahmen.  
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Tabelle 3: Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 


Nr.  
betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 


B 1 


 


gesam-
tes UG 


 


Baubedingte Gefährdung von be-
nachbarten Vegetationsflächen  


Während der Bauarbeiten besteht 
eine Gefahr der Beschädigung von 
benachbarten Gehölzstrukturen, 
Einzelbäumen und Ruderalflächen 
durch unsachgemäßen Umgang mit 
Baumaschinen, Materialablagerun-
gen usw..  


Fläche: näheres Umfeld der BE-
Fläche sowie des Baufelds 


 
Ohne Flächenangabe 


 
001_V 


 


Umfeld 
BE-
Flächen 
und  Ar-
beits-
raum 


 


Einweisung Baufirma, Errichtung 
Schutzzaun, Einzelstammschutz 


Die bestehenden Nutzungen in den 
Randbereichen der BE-Flächen bzw. 
des Arbeitsraumes sind im Rahmen 
der Bauarbeiten zu erhalten. Rodun-
gen und Bodeneingriffe sind auf das 
unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken.  


Der Bauunternehmer ist hinsichtlich 
der ihm zur Verfügung stehenden Ar-
beitsräume einzuweisen. Eine Flä-
chennutzung über die im Plan gekenn-
zeichneten Flächen hinaus ist nicht zu-
lässig.  


Die vorhandenen Einzelbäume im Sei-
tenbereich der BE – Fläche sowie des 
Arbeitsraums sind durch entspre-
chende Stammschutzmaßnahmen vor 
Beschädigungen an Stamm und Rinde 
zu schützen.  


Bei der Vertiefung der Bachsohle dür-
fen keine Eingriffe in das Wurzelwerk 
der Ufergehölze erfolgen. 


 


 
entfällt 


 
Vermeidung 
von baube-
dingten Be-


einträchtigun-
gen  


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 


B2 


 


Bau-
stellen-
bereich 
und nä-
heres 
Umfeld 


 


Beeinträchtigung faunistischer Vor-
kommen  


Durch die Bauarbeiten ergeben sich 
vorübergehende Lebensraumver-
luste, Störwirkungen und Beunruhi-
gungseffekte für die Vogelfauna so-
wie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.  


  


Ohne Flächenangabe 


 
002_V 


 


BE-
Flächen, 
Arbeits-
raum 


 
Einschränkung der Rodungsarbeiten 
 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen für die örtlichen Vogelvorkommen 
werden die Rodungsarbeiten auf die 
Zeit außerhalb der Brutperiode der Vö-
gel auf den Zeitraum von Oktober bis 
Ende Februar beschränkt. Um eine 
schnelle Wiederbesiedelung der Fläche 
nach Beendigung der Arbeiten sicher-
zustellen, werden die Gehölze, wenn 
möglich, nur auf den Stock gesetzt. 


 
entfällt 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 


 
003_V 


 


BE-
Flächen, 
Arbeits-
raum 


 


Entwertung Lebensräume und Vergrä-
mung von Reptilien  


Zur Vermeidung von artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbeständen sind vor 
Beginn der Bauarbeiten in den Ein-
griffsflächen alle Strukturhabitate vor-
sichtig zu entfernen und an anderer 
Stelle außerhalb der Eingriffsbereiche 
wieder einzubauen.  


Anfang September 2020 müssen die 
Böschungsbereiche, respektive Ar-
beitsräume um die Widerlager sowie 
die Randbereiche der östlich gelege-
nen BE-Fläche flächendeckend mit Fo-
lie abgedeckt werden. Die Folie muss 
dabei bis mindestens Ende Oktober die 
zu vergrämenden Bereiche abdecken. 


 
entfällt 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 
004_V 


 


BE-
Flächen, 
Arbeits-
raum 


 


Aufstellen eines Reptilienzaunes  


Nach der Vergrämung muss bis spätes-
tens Anfang Februar 2021 beidseitig 
entlang des Bahndammes sowie süd-
lich entlang der östlich gelegenen BE-
Fläche ein von Reptilien nicht über-
windbarer Zaun aufgestellt werden, um 
eine Rückwanderung der Tiere in den 
Gefahrenbereich zu vermeiden.  


 


 
entfällt 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 


 
005_V 


 


Arbeits-
raum 
Bahn-
damm-
bö-
schung 


 


Anlage von Strukturhabitaten für Repti-
lien nach Abschluss der Baumaß-
nahme 


Bei den Arbeiten zur Wiederherstel-
lung der Ausgangshabitate sollte da-
rauf geachtet werden, den Eidechsen 
kleinflächig ergänzende Strukturhabi-
tate (z.B. Steinhaufen, Totholzbereiche 
etc.) zur Verfügung zu stellen. 


 


 
10 m² 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 
006_V 


 


Arbeits-
raum 
(Dorf-
bach) 


 


Elektrobefischung vor Verrohrung und 
Einhaltung von zeitlichen Vorgaben 


Um artenschutzrechtliche Verbotsbe-
stände hinsichtlich der aquatischen 
Fauna zu vermeiden, ist unmittelbar 
vor der Verrohrung eine qualifizierte 
Fischbestandbergung per Elektrobefi-
schung sowie eine Bergung der Groß-
muscheln durchzuführen.  


Die Verrohrung selbst sollte aus fi-
schereifachlicher Sicht nicht im Winter 
erfolgen, da sich ein großer Teil der 
aquatischen Fauna dann in der Winter-
ruhe befindet und wenig mobil ist und 
somit schlecht geborgen werden kann. 
Ein Einbau im Spätherbst 2020 sollte 
daher bevorzugt werden. Ggf. sind zu 
diesem Zeitpunkt auch die Abflussver-
hältnisse im Hinblick auf die Fischbe-
standsbergung und die Baumaßnahme 
günstiger.  


Für die Überschüttung der Betonrohre 
der Bachüberfahrt ist zum Schutz des 
Steinkrebses zur Vermeidung der Ein-
schleppung der Krebspest (Aphanomy-
ces astacii) in das Gewässersystem nur 
Material aus einem Steinbruch zu ver-
wenden.  


 
entfällt 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


     
007_V 


 


Arbeits-
raum 
(Dorf-
bach) 


 


Elektrobefischung vor Eingriff in Bach-
bett und Einhaltung von zeitlichen Vor-
gaben 


Um artenschutzrechtliche Verbotsbe-
stände hinsichtlich der aquatischen 
Fauna zu vermeiden, ist unmittelbar 
vor dem Eingriff in die Bachsohle eine 
qualifizierte Fischbestandbergung per 
Elektrobefischung sowie eine Bergung 
der Großmuscheln durchzuführen.  


Die erforderlichen Bauarbeiten im Ge-
wässer, die zu verstärkten Eintrübun-
gen führen können oder mit sonstigen 
Arbeiten an der Gewässersohle ver-
bunden sind, dürfen nicht in der Schon-
zeit der Frühjahrslaicher oder wenn 
Eier oder Jungfische im Kiesbett vor-
handen sein können, durchgeführt wer-
den. Die Baumaßnahmen müssen des-
halb außerhalb der Laichzeit und somit 
in der Zeit vom 01. Juli bis 31. Oktober 
durchgeführt werden.  


 


 
entfällt 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


     
001_CEF 


 


Flst.Nr. 
1356/2 


 


Anlage Ersatzbiotop für Reptilien  


Um den Lebensraumverlust der Mauer-
eidechsen durch die Eingriffe in die 
Gleisrandbereiche und die Ruderalflä-
che östlich der Bahntrasse auszuglei-
chen, müssen vor Beginn der Baumaß-
nahme bzw. vor Beginn der Vergrä-
mungsmaßnahmen Ersatzlebens-
räume (Steinriegel mit Totholzhaufen 
und Sandlinsen) im räumlich-funktiona-
len Umfeld hergestellt werden.  


Da der vorgesehene Bereich für den Er-
satz-Lebensraum ebenfalls von Mauer-
eidechsen besiedelt ist, muss der Be-
reich vier Wochen bevor der Steinriegel 
angelegt wird mit lichtundurchlässiger 
Folie abgedeckt werden, um die Tiere 
vorübergehend aus diesem Bereich zu 
vergrämen. Erst unmittelbar vor Beginn 
der Bauarbeiten darf die Folie entfernt 
werden. 


Die Vergrämung darf nur in den Zeiträu-
men von Mitte März bis Mitte Mai und 
von Anfang September bis Ende Okto-
ber beginnen. In dieser Zeit sind sowohl 
die Alt- als auch die Jungtiere ausrei-
chend mobil, um sich aus den mit Fo-
lien abgedeckten Flächen zurückzuzie-
hen.  


 
100 m² 


 
Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 


B3 


BO1 


W1 


 


BE-
Flächen 
Arbeits-
raum 


 


Baubedingte Beeinträchtigung / vo-
rübergehender Verlust von Vegeta-
tionsflächen / Nutzungen sowie der 
anstehenden Böden und des 
Schutzguts Wasser durch den Ar-
beitsraum, die BE-Flächen und die 
Querung des Dorfbachs 


Durch die Flächeninanspruchnah-
men für die erforderlichen BE-
Flächen, den erforderlichen Arbeits-
raum sowie der Querung über den 
Dorfbach kommt es zu temporären 
Beeinträchtigungen und Flächen-
verlusten von Bio-toptypen mit ge-
ringer und mittlerer Bedeutung für 
den Naturhaushalt.  


Des Weiteren erfolgen durch die 
bauzeitlichen Flächeninanspruch-
nahmen geringe Beeinträchtigun-
gen für die Schutzgüter Boden und 
Wasser. 


Fläche: 90 m² Bachabschnitt, 20 m² 
gewässerbegleitende Hochstau-
denflur, 1.190 m² Ruderalvegeta-
tion, 425 m² Ackerfläche, 2 Einzel-
bäume   


 
1.955 m²  
vorübergehender Verlust  
ausgleichbar 
Kompensationsfaktor =  
1:1 
 


 
008_V 


 


BE-
Flächen 
Arbeits-
raum 


 


Rekultivierung BE – Flächen und Ar-
beitsraum 


Die für die Baustelleneinrichtung bean-
spruchten Flächen sind wieder in den 
ursprünglichen Zustand zurückzufüh-
ren. Die Schottertragschichten sind zu-
rückzubauen, die Böden tiefenzulo-
ckern, der seitlich gelagerte Oberboden 
ist wieder aufzutragen. 


Die gehölzfreien Flächen (Ruderflä-
chen, Ackerflächen) sind der natürli-
chen Sukzession zu überlassen. 


Im Bereich der beseitigten Gehölze / 
Einzelbäume erfolgt eine Ersatzpflan-
zung mit standortgerechten gebietshei-
mischen Gehölzarten.  


 


 
1.955 m²  
 


 
Wiederher-
stellung des 
ursprüngli-


chen Zustan-
des der Flä-


chen 


 


entfällt 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 


B4 
BO2 


W2 


 


 


BE-
Fläche 
Arbeits-
raum 


 


Gefahr der Schadstoffbelastung für 
Boden, Grundwasser und Fließge-
wässer sowie Beeinträchtigung der 
aquatischen Fauna  


Während der Bauarbeiten besteht 
eine Gefahr des Schadstoffeintrags 
in den Dorfbach, in das Grundwas-
ser (auch über den Wirkpfad Bo-
den), den Boden sowie Beeinträch-
tigung der Fischfauna durch un-
sachgemäßen Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen, Betankungs-
vorgängen, Rückleitung von Was-
ser aus der Baugrube und sonstige 
Unfälle.  


Fläche: Baustellenbereich und nä-
heres Umfeld 


 
Ohne Flächenangabe 


 
009_V 


 


BE-
Fläche 
Arbeits-
raum 


 


Vorsorgemaßnahmen Boden-, Grund-
wasser- und Gewässerschutz sowie 
Schutz für die aquatische Fauna 


Schadstoffemissionen in Boden und  
Grundwasser sind durch Einhaltung 
der entsprechenden Vorschriften 
grundsätzlich zu vermeiden.  


Die Lagerung von wassergefährden-
den Stoffen sowie Betankungsvor-
gänge sind nur auf nach unten abge-
dichteten Flächen zulässig.  


Sofern aus der Baugrube Wasser ab-
gepumpt werden muss, ist das Wasser 
vor der Rückleitung in ein Gewässer 
über ein Absetzbecken vorzuklären. 
Es muss sichergestellt sein, dass das 
Wasser frei von Trübstoffen (minerali-
schen Feinbestandteilen) und sonsti-
gen Fremdstoffen ist. 


 


 


 
keine 


Angabe 


 
Vermeidung 
von Schad-


stoffbelastun-
gen Boden/ 


Grundwasser/ 
Gewässer  


 


entfällt 







Vorhaben: EÜ Niederschopfheim; Strecke 4000, km 154,623                                                                                                                   


Unterlage 13  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag  


 42 


KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 
Nr.  


betroff. 
Poten-


tial 


Lage, 
Strecken 


km 


Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 


Betroffene Fläche (in m²)/ 
Ausgleichbarkeit 


Art der Beeinträchtigung 
Kompensationsfaktor 


Nr. der 
Maßnahme 


Lage, 
Strecken 


km 


Beschreibung der Maßnahme Größe der 
Maßnahme 


in m² 


Begründung  
der Maßnahme 


Defizit in 
ha 


 


BO3 


W3 


 


 


Arbeits-
raum / 
Dorf-
bach 


 


Anlagebedingte Beeinträchtigung 
des Fließgewässers sowie des Bo-
dens durch Absenkung der Bach-
sohle 


Um die erforderliche Durchfluss-
menge des Dorfbach im Rahmen 
der EÜ-Erneuerung sicherzustellen 
und einen Aufstau im Unterlauf zu 
verhindern, ist eine Sohleintiefung 
von ca. 12 cm unter der EÜ sowie 
damit einhergehend eine Anpas-
sung des Sohlgefälles im Unterlauf 
über eine Strecke von 81 m erfor-
derlich. 


 
81 lfm 


 
010_V 


 


Arbeits-
raum / 
Dorf-
bach 


 


Rekultivierung Bachsohle  


Nach Abschluss der Baumaßnahme ist 
die Bachsohle in Abstimmung mit der 
Unteren Wasserbehörde wieder natur-
nah herzustellen.  


Bei der Vertiefung der Bachsohle dür-
fen keine Eingriffe in das Wurzelwerk 
der Ufergehölze erfolgen. 


 


 
81 lfm 


 
Wiederher-
stellung des 
ursprüngli-


chen Zustan-
des der Bach-


sohle 
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7 Zusammenfassung 
Vorhaben Auf der Strecke 4000 Mannheim-Basel-Konstanz wird in km 154,623 die Erneuerung der 


Eisenbahnüberführung (EÜ) über den Dorfbach bei Niederschopfheim erforderlich. Die 
letzte Brückeninspektion im Jahre 2013 hat ergeben, dass gegenwärtig fast alle Bauwerk-
steile in die Zustandskategorie 4 einzustufen sind. Daraus erfolgt die Erneuerung der 
Brücke. 


Ziel der Maßnahme ist die Gesamterneuerung des Bauwerks. Baubeginn soll gemäß Be-
trieblicher Aufgabenstellung (Stand 06/2014) in Februar 2021 sein, die Inbetriebnahme 
ist für November 2021 geplant.  


 


Beeinträchtigun-
gen/  
Wechsel-wirkun-
gen 


Im Rahmen des Vorhabens sind geringe Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflan-
zen/Tiere zu erwarten: 


 Gefahr von Schäden an (benachbarten) Gehölzen bzw. Biotopflächen, die an die 
Baustelle angrenzen, 


 Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen (vorübergehende Lebensraumverluste, 
Störwirkungen und Beunruhigungseffekte für die Eidechsen-, Fisch und Großmu-
schel- sowie Vogelvorkommen), 


 Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von ca. 1.955 m² Biotopflä-
chen / Nutzungen (90 m² Bachabschnitt, 1.420 m² Ruderalvegetation, 20 m² gewäs-
serbegleitende Hochstaudenflur, 425 m² Ackerfläche, 2 Einzelbäume), 


 Gefahr von baubedingtem Schadstoffeintrag in den Boden, den Dorfbach sowie das 
Grundwasser (auch über Wirkpfad Boden), 


 Anlagebedingte Beeinträchtigung des Fließgewässers (Dorfbach) durch Absenkung 
der Bachsohle.  


Darüber hinaus sind keine weiteren naturschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen 
oder Wechselwirkungen, die zu Beeinträchtigungen führen, zu erwarten. 


 


Vermeidung und 
Minimierung  


Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 


 Einweisung der Baufirma durch die umweltfachliche Bauüberwachung, 


 Schutz vor Beschädigung angrenzender Gehölze sowie Gehölze im Bereich der 
Eingriffsfläche der Bachsohle durch Schutzzäune, 


 Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen (auch 
über Wirkpfad Boden) innerhalb der BE-Flächen und des Arbeitsraumes zum 
Schutz des Fließgewässers, des Grundwassers und der Böden,  


 Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen nicht in Gewässernähe, 


 Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor 
der Rückleitung in ein Gewässer über ein Absetzbecken vorzuklären. Es muss 
sichergestellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen (mineralischen Feinbe-
standteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist, 


 Rodung der Bäume, Gehölze und Sträucher im Baustellenbereich ausschließlich 
in der dafür gesetzlich zulässigen Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar, 


 Herstellung von Ersatzlebensräumen für Mauereidechsen (Steinriegel mit Tot-
holzhaufen und Sandlinsen) im räumlich-funktionalen Umfeld vor Beginn der Ver-
grämungsmaßnahme, 


 Abdeckung des Ersatzlebensraums vier Wochen vor Anlage des Steinriegels mit 
lichtundurchlässiger Folie,  


 Ausweisung der Ersatzlebensräume für Reptilien als Tabuzone,  
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 Vergrämung der Reptilien aus den Arbeitsräumen und BE-Flächen vor Beginn 
der Baumaßnahme (Anfang September 2020) durch Auslegen lichtundurchlässi-
ger Folie und Entfernung der Folie erst unmittelbar vor Baubeginn (frühestens 
Ende Oktober), 


 Aufstellen von Schutzzäunen nach erfolgreicher Vergrämungsmaßnahme und 
vor Beginn der Baumaßnahme (bis spätestens Anfang Februar 2021), 


 Qualifizierte Fischbestandbergung per Elektrobefischung sowie Bergung der 
Großmuscheln unmittelbar vor der Verrohrung sowie den Arbeiten im Bachbett, 


 Bei der Einleitung von aus der Baugrube abgepumptem Wasser in den Dorfbach 
muss dieses zum Schutz der Fischfauna z.B. über ein Absetzbecken vorgeklärt 
werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen (mi-
neralischen Feinbestandteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.  


 Die erforderlichen Bauarbeiten im Gewässer, die zu verstärkten Eintrübungen 
führen können oder mit sonstigen Arbeiten an der Gewässersohle verbunden 
sind, dürfen nicht in der Schonzeit der Frühjahrslaicher oder wenn Eier oder 
Jungfische im Kiesbett vorhanden sein können, durchgeführt werden. Die Bau-
maßnahmen müssen deshalb außerhalb der Laichzeit und somit in der Zeit vom 
01. Juli bis 31. Oktober durchgeführt werden 


 Für die Überschüttung der Betonrohre der Bachüberfahrt sowie der Wiederher-
stellung des Sohlsubstrats ist zum Schutz des Steinkrebses zur Vermeidung der 
Einschleppung der Krebspest (Aphanomyces astacii) in das Gewässersystem 
nur Material aus einem Steinbruch zu verwenden.  


 Bei der Vertiefung der Bachsohle dürfen keine Eingriffe in das Wurzelwerk der 
Ufergehölze erfolgen. 


 Rekultivierung der beanspruchten Arbeitsräume und BE-Flächen nach Beendi-
gung der Baumaßnahme mit Verzicht auf Ansaat von Kräutermischungen im Be-
reich der Ruderalflächen, 


 Im Bereich der Bahnböschung sind im Rahmen der Rekultivierung für Eidechsen 
kleinflächig ergänzende Strukturhabitate (z.B. Steinhaufen, Totholzbereiche etc.) 
zur Verfügung zu stellen. 


 Die für die Baumaßnahme entfernten Gehölze an der EÜ sind durch die 
Neupflanzung standortgerechter autochthoner Gehölze zu ersetzen,  


 Die Uferbereiche sind naturnah wiederherzustellen,  


 Rekultivierung der Bachsohle durch Einbringen des natürlichen Substrats etc.  


 


Umweltfachliche 
Bauüberwa-
chung  


Die fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist von 
einer umweltfachlichen Bauüberwachung sicherzustellen. 


 


Artenschutz 
 


Für das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Aufgrund der ört-
lichen Gegebenheiten sowie Hinweisen zu Artenvorkommen konnten die Untersuchun-
gen auf die Artengruppen der Vögel, Reptilien und Fische / Großmuscheln beschränkt 
werden. 


Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wurden Maßnahmen 
formuliert, die in das Maßnahmenkonzept des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags 
eingearbeitet wurden (Vergrämungsmaßnahmen, zeitliche Einschränkung der Rodungs-
arbeiten, Elektrobefischung etc.). 


Die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 werden bei Einhaltung der Ver-
meidungs- und  Minimierungsmaßnahmen nicht erfüllt. Die Bauarbeiten sind aus arten-
schutzrechtlicher Sicht zulässig. 
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Ergebnis 
 


Bei Durchführung der vorgesehenen Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen sowie der artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen verbleiben keine Ein-
griffe in Natur und Landschaft. 
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Anlage: Maßnahmenformblätter 
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Maßnahmenblatt
CEF, Maßnahme Nr.: 001_CEF


Bezeichnung der Maßnahme: Herstellung Ersatzlebensräume


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 100


Temporäre Maßnahme: nein


Fläche Nr.: 001_CEF


Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme


Gepl. rechtl. 
Sicherung


Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm


01356/00002-00 000 Niederschopfheim Hohberg Ortenaukreis Vorübergehend Eigentum 100


Ausgangszustand: Ruderalvegetation


Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.11


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 4 Monat/e vor Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Mauereidechsen


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Um den Lebensraumverlust der Mauereidechsen durch die Eingriffe in die Gleisrandbereiche und 


die Ruderalfläche östlich der Bahntrasse auszugleichen, müssen vor Beginn der Baumaßnahme bzw. vor Beginn der 


Vergrämungsmaßnahmen Ersatzlebensräume (Steinriegel mit Totholzhaufen und Sandlinsen) im räumlich-funktionalen Umfeld 


hergestellt werden. Da der vorgesehene Bereich für den Ersatz-Lebensraum ebenfalls von Mauereidechsen besiedelt ist, muss der 


Bereich vier Wochen bevor der Steinriegel angelegt wird mit lichtundurchlässiger Folie abgedeckt werden, um die Tiere 


vorübergehend aus diesem Bereich zu vergrämen. Erst unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten darf die Folie entfernt werden. Die 


Vergrämung darf nur in den Zeiträumen von Mitte März bis Mitte Mai und von Anfang September bis Ende Oktober beginnen. In 


dieser Zeit sind sowohl die Alt- als auch die Jungtiere ausreichend mobil, um sich aus den mit Folien abgedeckten Flächen 


zurückzuziehen.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 5 Woche/n


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet Verbot im Sinne von CEF


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 001_V


Bezeichnung der Maßnahme: Einweisung Baufirma / Gehölzschutz


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 1 Woche/n vor Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop:


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Einweisung Bauunternehmer bezügl. Baulager- und Baustelleneinrichtungsfläche. Ggf. 


Abtrennung hochwertige Vegetationsbestände / Einzelbäume mittels Flatterband oder Schutzzaun.


Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Einweisung Baufirma, Errichtung Schutzzaun, Einzelstammschutz Die bestehenden Nutzungen in 


den Randbereichen der BE-Flächen bzw. des Arbeitsraumes sind im Rahmen der Bauarbeiten zu erhalten. Rodungen und 


Bodeneingriffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Der Bauunternehmer ist hinsichtlich der ihm zur Verfügung 


stehenden Arbeitsräume einzuweisen. Eine Flächennutzung über die im Plan gekennzeichneten Flächen hinaus ist nicht zulässig. 


Die vorhandenen Einzelbäume im Seitenbereich der BE-Fläche sowie des Arbeitsraums sind durch entsprechende 


Stammschutzmaßnahmen vor Beschädigungen an Stamm und Rinde zu schützen. Bei der Vertiefung der Bachsohle dürfen keine 


Eingriffe in das Wurzelwerk der Ufergehölze erfolgen.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B1


Gefahr von Schäden an Gehölzen bzw. 
benachbarten Vegetationsflächen: 
Während der Bauarbeiten besteht eine 
Gefahr der Beschädigung von 
benachbarten Gehölzstrukturen und 
Vegetationsbeständen durch 
unsachgemäßen Umgang mit 
Baumaschinen, Materialablagerungen 
usw..


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert 001_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 002_V


Bezeichnung der Maßnahme: Zeitliche Einschränkung der Rodungsarbeit


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 1 Woche/n vor Projekt-Baubeginn (Ausschließlich im Zeitraum von Oktober bis Ende Februar)


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Vögel


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Rodung lediglich außerhalb der Brutphasen, umweltfachliche Bauüberwachung


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Vermeidungsmaßnahmen für Vögel Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen für die örtlichen 


Vogelvorkommen werden die Rodungsarbeiten auf die Zeit außerhalb der Brutperiode der Vögel auf den Zeitraum von Oktober bis 


Ende Februar beschränkt. Um eine schnelle Wiederbesiedelung der Fläche nach Beendigung der Arbeiten sicherzustellen, werden 


die Gehölze, wenn möglich, nur auf den Stock gesetzt.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein


Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017







Projekt: G.016261150; PFA:


Seite: 2/2Druckdatum: 14.08.2017 16:55Kontroll-Nr.: 14.08.2017T16:55:14+02:00 #14666







Projekt: G.016261150; PFA:


Seite: 1/2Druckdatum: 14.08.2017 16:55Kontroll-Nr.: 14.08.2017T16:55:14+02:00 #14667


Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 003_V


Bezeichnung der Maßnahme: Entwertung Lebensräume von Reptilien und Vergrämung


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 5 Monat/e vor Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Reptilien


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Entfernung von Strukturhabitaten für Reptilien im Eingriffbereich; Flächendeckende 


Abdeckung des Arbeitsraums und der BE-Fläche mit Folie zur Vergrämung der Reptilien


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Vermeidungsmaßnahmen für Reptilien Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen 


Verbotstatbeständen sind vor Beginn der Bauarbeiten in den Eingriffsflächen alle Strukturhabitate vorsichtig zu entfernen und an 


anderer Stelle außerhalb der Eingriffsbereiche wieder einzubauen. Anfang September 2020 müssen die Böschungsbereiche, 


respektive Arbeitsräume um die Widerlager sowie die Randbereiche der östlich gelegenen BE-Fläche flächendeckend mit Folie 


abgedeckt werden. Die Folie muss dabei bis mindestens Ende Oktober die zu vergrämenden Bereiche abdecken.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein


Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V
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Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 004_V


Bezeichnung der Maßnahme: Aufstellen eines Reptilienzauns


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 3 Monat/e vor Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Reptilien


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Aufstellung eines Reptilienzauns nach erfolgreicher Vergrämung; umweltfachliche 


Bauüberwachung


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Nach der Vergrämung muss bis spätestens Anfang Februar 2021 beidseitig entlang des 


Bahndammes sowie südlich entlang der östlich gelegenen BE-Fläche ein von Reptilien nicht überwindbarer Zaun aufgestellt 


werden, um eine Rückwanderung der Tiere in den Gefahrenbereich zu vermeiden.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 2 Tag/e


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein


Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 005_V


Bezeichnung der Maßnahme: Ausbringung von Strukturhabitaten für Reptilien


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 10


Temporäre Maßnahme: ja


Fläche Nr.: 005_V


Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme


Gepl. rechtl. 
Sicherung


Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm


01356/00000-00 000 Hohberg Ortenaukreis Vorübergehend Eigentum 10


Ausgangszustand: Ruderalvegetation


Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Reptilien


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Ausbringung von Strukturhabitaten für Reptilien nach Abschluss der Baumaßnahme; 


umweltfachliche Bauüberwachung


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Bei den Arbeiten zur Wiederherstellung der Ausgangshabitate sollte darauf geachtet werden, den 


Eidechsen nach Abschluss der Baumaßnahme ergänzende Strukturhabitate (z.B. Steinhaufen, Totholzbereiche etc.) zur Verfügung 


zu stellen.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Tag/e


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 006_V


Bezeichnung der Maßnahme: Elektrobefischung vor Verrohrung und Einhaltung zeitlicher Vorgaben


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 3 Monat/e vor Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: aquatische Fauna


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Elektrobefischung vor Beginn der Verrohrungsmaßnahmen; Durchführung der Verrohrung 


möglich Spätherbst 2020; umweltfachliche Bauüberwachung


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Um artenschutzrechtliche Verbotsbestände hinsichtlich der aquatischen Fauna zu vermeiden, ist 


unmittelbar vor der Verrohrung eine qualifizierte Fischbestandbergung per Elektrobefischung sowie eine Bergung der 


Großmuscheln durchzuführen. Die Verrohrung selbst sollte aus fi-schereifachlicher Sicht nicht im Winter erfolgen, da sich ein 


großer Teil der aquatischen Fauna dann in der Winterruhe befindet und wenig mobil ist und somit schlecht geborgen werden kann. 


Ein Einbau im Spätherbst 2020 sollte daher bevorzugt werden. Ggf. sind zu diesem Zeitpunkt auch die Abflussverhältnisse im 


Hinblick auf die Fischbestandsbergung und die Baumaßnahme günstiger. Für die Überschüttung der Betonrohre der Bachüberfahrt 


ist zum Schutz des Steinkrebses zur Vermeidung der Einschleppung der Krebspest (Aphanomyces astacii) in das Gewäs-


sersystem nur Material aus einem Steinbruch zu verwenden.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 2 Tag/e


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017







Projekt: G.016261150; PFA:


Seite: 1/2Druckdatum: 14.08.2017 16:55Kontroll-Nr.: 14.08.2017T16:55:14+02:00 #14671


Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 007_V


Bezeichnung der Maßnahme: Elektrobefischung vor Eingriff in Bachbett und Einhaltung zeitliche Vorgaben


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: aquatische Fauna


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Elektrobefischung vor Beginn der Baumaßnahmen im Bachbett; Eingriff in Bachsohle 


möglichst im Zeitraum Anfang Juli bis Ende Oktober 2021; umweltfachliche Bauüberwachung


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Um artenschutzrechtliche Verbotsbe-stände hinsichtlich der aquatischen Fauna zu vermeiden, ist 


unmittelbar vor dem Eingriff in die Bachsohle eine qualifizierte Fischbestandbergung per Elektrobefischung sowie eine Bergung der 


Großmuscheln durchzuführen. Die erforderlichen Bauarbeiten im Gewässer, die zu verstärkten Eintrü-bungen führen können oder 


mit sons-tigen Arbeiten an der Gewässersohle verbunden sind, dürfen nicht in der Schonzeit der Frühjahrslaicher oder wenn Eier 


oder Jungfische im Kies-bett vorhanden sein können, durchgeführt werden. Die Baumaßnahmen müssen deshalb außerhalb der 


Laichzeit und somit in der Zeit vom 01. Juli bis 31. Oktober durchgeführt werden.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 2 Tag/e


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B2


Baubedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen Durch die 
Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna 
sowie die Reptilien und die aquatische 
Fauna.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert


001_CEF, 002_V, 
003_V, 004_V, 
005_V, 006_V, 
007_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017







Projekt: G.016261150; PFA:


Seite: 1/2Druckdatum: 14.08.2017 16:55Kontroll-Nr.: 14.08.2017T16:55:14+02:00 #14672


Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 008_V


Bezeichnung der Maßnahme: Rekultivierung BE-Flächen und Arbeitsraum


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: nein


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 1 Tag/e nach Projekt-Bauende


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: naturnaher bis mäßig ausgebauter Bachabschnitt; gewässerbegleitende Hochstaudenflur; Ruderalvegetation; 


Ackerfläche; Baumreihe; Gehölze


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen:


Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 10.10 bis 10.20, 35.42, 35.11, 35.60, 37.00, 45.00, 45.12, 45.30, 60.21, 60.30, 


60.51, 60.61, 60.63


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Die für die Baustelleneinrichtung beanspruchten Flächen sind wieder in den ursprünglichen 


Zustand zurückzuführen. Die Schottertragschichten sind zurückzubauen, die Böden tiefenzulockern, der seitlich gelagerte 


Oberboden ist wieder aufzutragen. Die gehölzfreien Flächen (Ruderflächen, Ackerflächen) sind der natürlichen Sukzession zu 


überlassen. Im Bereich der beseitigten Gehölze / Einzelbäume erfolgt eine Ersatzpflanzung mit standortgerechten 


gebietsheimischen Gehölzarten (48 m²). ; 1 Jahr Fertigstellungspflege nach DIN 18916; 2 Jahre Entwicklungspflege nach DIN 18916


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B3 / BO1 / W1


Baubedingte Beeinträchtigung / 
vorübergehender Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen sowie der 
anstehenden Böden und des Schutzguts 
Wasser durch den Arbeitsraum, die BE-
Flächen und die Querung des Dorfbachs 
Durch die Flächeninanspruchnahmen für 
die erforderlichen BE-Flächen, den 
erforderlichen Arbeitsraum sowie der 
Querung über den Dorfbach kommt es zu 
temporären Beeinträchtigungen und 
Flächenverlusten von Biotoptypen mit 
geringer und mittlerer Bedeutung für den 
Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen 
durch die bauzeitlichen 
Flächeninanspruchnahmen geringe 
Beeinträchtigungen für die Schutzgüter 
Boden und Wasser. Fläche: 90 m² 
Bachabschnitt, 20 m² 
gewässerbegleitende Hochstaudenflur, 
1.190 m² Ruderalvegetation, 425 m² 
Ackerfläche, 2 Einzelbäume


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert 008_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3 / BO1 / W1: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 009_V


Bezeichnung der Maßnahme: Vorsorgemaßnahmen Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutz sowie Schutz für die aquatische 


Fauna


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop:


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie Betankungsvorgänge sind nur auf nach 


unten abgedichteten Flächen zulässig; Vorklären des Wassers vor Rückfürung aus der Baugrube in das Gewässer


Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Schadstoffemissionen in Boden und Grundwasser sind durch Einhaltung der entsprechenden 


Vorschriften grundsätzlich zu vermeiden. Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie Betankungsvorgänge sind nur auf 


nach unten abgedichteten Flächen zulässig. Sofern aus der Baugrube Wasser abgepumpt werden muss, ist das Wasser vor der 


Rückleitung in ein Gewässer über ein Absetzbecken vorzuklären. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser frei von Trübstoffen 


(mineralischen Feinbestandteilen) und sonstigen Fremdstoffen ist.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 7 Monat/e


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


B4 / BO2 / W2


Gefahr der Schadstoffbelastung für 
Boden, Grundwasser und Fließgewässer 
sowie Beeinträch-tigung der aquatischen 
Fauna Während der Bauarbeiten besteht 
eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den 
Dorfbach, in das Grundwasser (auch über 
den Wirkpfad Boden), den Boden so-wie 
Beeinträchtigung der Fischfauna durch 
unsachgemäßen Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, 
Betankungsvorgängen, Rückleitung von 
Wasser aus der Baugrube und sonstige 
Unfälle. Fläche: Baustellenbereich und 
näheres Umfeld


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland


vermeidet/vermindert 009_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B4 / BO2 / W2: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 010_V


Bezeichnung der Maßnahme: Rekultivierung Bachsohle


Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0


Temporäre Maßnahme: ja


Keine Flächen vorhanden


Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 13.2


Zeitpunkt der Durchführung: 1 Woche/n nach Projekt-Bauende


Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: naturnaher bis mäßig ausgebauter Bachabschnitt


Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Einbringen des natürlichen Substrats in die Bachsohle


Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 10.10 bis 10.20


Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:


Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Nach Abschluss der Baumaßnahme ist die Bachsohle in Abstimmung mit der Unteren 


Wasserbehörde wieder naturnah herzustellen. Bei der Vertiefung der Bachsohle dürfen keine Eingriffe in das Wurzelwerk der 


Ufergehölze erfolgen.


Risikomanagement: nein


Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n


Unterhaltung:


Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich


Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe


Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe


Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 


Maßnahme


BO3 / W3


Anlagebedingte Beeinträchtigung des 
Fließgewässers sowie des Bodens durch 
Absenkung der Bachsohle Um die 
erforderliche Durchflussmenge des 
Dorfbach im Rahmen der EÜ-Erneuerung 
sicherzustellen und einen Aufstau im 
Unterlauf zu verhindern, ist eine 
Sohleintifung von ca. 12 cm unter der EÜ 
sowie damit einhergehend eine 
Anpassung des Sohlgefälles im Unterlauf 
über eine Strecke von 81 m erforderlich.


D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-
Main-Tiefland vermeidet/vermindert 010_V


Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): BO3 / W3: Unterlage Nr.: 13.1


Datum Einreichung Planungsunterlagen: 14.08.2017
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